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Kurzfassung 

Gegenstand des vorliegenden Jahresberichtes der Begleitforschung ist die 

datengestützte Analyse des Stadtumbauprozesses im Land Sachsen-Anhalt. Die 

Angaben zum Status Quo und zur Entwicklung der Programmumsetzung 

stammen von den am Stadtumbau beteiligten 42 Städten. Auch für das Berichts-

jahr 2014 wurden wieder Indikatoren zur gesamtstädtischen und zur Entwicklung 

in den 142 Fördergebieten erhoben, die wie in den vergangenen Jahren in einer 

überwiegend hohen Qualität und Quantität geliefert wurden. Außerdem wurde im 

Berichtsjahr eine erneute Zusatzbefragung zum Einsatz von Fördermitteln bei der 

Aufwertung durchgeführt, deren Ergebnisse ebenfalls in den Bericht einfließen. 

Zusätzlich wird bei den Analysen auf die Daten der Förderstatistik des Landes 

zurückgegriffen. Der Bericht enthält darüber hinaus eine Zusammenfassung der 

Dialogprozesse in den Workshops, die während des vergangenen Jahres stattge-

funden haben. Diese werden in der Kurzfassung jedoch nicht noch einmal 

referiert. 

Die Entwicklung in den Stadtumbaustädten 

Bevor die wichtigsten Befunde zum Stadtumbau auf der Ebene der Fördergebiete 

vorgestellt werden, erfolgt eine Zusammenfassung der Entwicklungen und Trends, 

die sich auf der Ebene der Gesamtstädte abzeichnen. 

Bevölkerungsrückgang teilweise gestoppt 

Seit Programmbeginn war in den untersuchten Kernen der Stadtumbaustädte die 

Zahl der Einwohner kontinuierlich gesunken, nämlich um rund 12 Prozent bis zum 

Jahr 2014. Gründe für diese Entwicklung waren zunächst Abwanderungen, teil-

weise als Randwanderungen in umliegende Gemeinden, aber auch als grenzüber-

schreitende Wanderungen in andere Bundesländer. Beide Trends sind inzwischen 

weitgehend gestoppt. Doch es ergeben sich negative demografische Effekte aus 

dem starken Geburtenrückgang seit Beginn der 1990er Jahre. Dieser findet 

inzwischen sein Echo in einer stark dezimierten Anzahl von Haushaltsgründungen 

durch eine fast halbierte Generation. Andererseits beginnen die starken Jahr-

gänge der 1950er und 1960er Jahre aus der Erwerbsphase herauszutreten. 

Beides führt zu einer Änderung der Altersstruktur. Es leben absolut und prozentual 
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mehr ältere Menschen und weniger junge Menschen in den Stadtumbaustädten.  

Diese Entwicklung verläuft in den Stadtumbaustädten allerdings unterschiedlich. 

Während die beiden großen Städte Magdeburg und Halle sich von Jahr zu Jahr 

mehr stabilisieren und mittlerweile sogar jährlich Einwohnerzuwächse vermelden 

können, geben Einwohnerentwicklung und Veränderung der Altersstruktur in der 

Mehrheit der Klein- und Mittelstädte weiterhin Grund zur Besorgnis. Doch in-

zwischen befinden sich auch unter den Mittelstädten einige, in denen verstärkte 

Zuwanderung zu einer leichten Aufhellung der Lage geführt hat. Allerdings stellt 

sich das Verhältnis zwischen Alters- und Jugendquotient nur in den beiden Groß-

städten ausgeglichener dar. Man muss auch anmerken, dass eine Zuwanderung 

junger und älterer Menschen vom Land in die Kernstädte zu Lasten der weiter ent-

fernten Ortsteile, der Dörfer und Kleinstädte geht.  

Wohnungsbestand nimmt ebenfalls ab und wird älter 

Eine schwache Neubautätigkeit und die Effekte des Rückbaus haben dazu ge-

führt, dass sich der Wohnungsbestand in den Stadtumbaustädten seit Programm-

beginn insgesamt um rund 4 Prozent reduziert hat. Da dies in erster Linie zu 

Lasten der Wohnungsbestände in Plattenbauten gegangen ist, repräsentieren 

diese inzwischen nur noch rund ein Drittel des Gesamtbestandes, nachdem sie zu 

Beginn des Programms noch 40 Prozent des Wohnungsbestandes ausgemacht 

hatten. In einem Land, das den höchsten Altbauanteil Deutschlands aufweist, 

charakterisiert der Altbaubestand zunehmend auch die untersuchten Stadtumbau-

städte: von ihnen kann man zwei Drittel als Altbaustädte bezeichnen. Trotzdem 

gibt es einige Städte, die nach wie vor stark durch einen in traditioneller oder in-

dustrieller Bauweise errichteten Wohnungsbestand aus der Zeit nach 1948 ge-

prägt sind. Auch der Neubau hat in den letzten Jahren von 9 auf 12 Prozent zuge-

nommen.  

Anteil von Wohnungen im Privateigentum nimmt zu 

Bedingt durch die Abrisse von Plattenbauten, aber auch durch Verkäufe seitens 

der Organisierten Wohnungswirtschaft, befinden sich inzwischen drei Fünftel der 

Wohnungen im Besitz privater oder sonstiger Eigentümer. Dabei handelt es sich 

vorwiegend um Altbauwohnungen. Die Wohnungsbestände der Nachkriegszeit ab 

1949 gehören hingegen nach wie vor ganz überwiegend der Organisierten 
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Wohnungswirtschaft. Die Neubauwohnungen wiederum sind ebenfalls bis auf 

wenige Ausnahmen im Privateigentum. Durch diesen Strukturwandel nimmt das 

Gewicht der Organisierten Wohnungswirtschaft im Prozess des Stadtumbaus 

etwas ab.   

War zu Beginn der Programmlaufzeit noch nicht einmal die Hälfte der Wohnungen 

vollsaniert, so sind es inzwischen mehr als zwei Drittel. Nur etwa jede zehnte 

Wohnung wird noch als unsaniert eingestuft. Hierzu haben zwei Prozesse 

beigetragen: Einerseits wurden durch die Rückbaumaßnahmen viele nicht sanierte 

Wohnungen vom Markt genommen, andererseits wurden durch Sanierungs-

anstrengungen erhebliche Teile der Wohnungen modernisiert. Tendenziell ist der 

Sanierungsgrad der Wohnungen in den Kleinstädten etwas geringer als in den 

Mittel- und Großstädten. 

Eine halbe Milliarde für den Stadtumbau 

Aus dem Programm Stadtumbau Ost ist für die 42 Städte im Zeitraum 2002 bis 

2014 insgesamt rund eine halbe Milliarde Euro Fördermittel bewilligt worden (ohne 

Kommunalanteil). Waren die Fördermittel in den ersten Jahren der 

Programmumsetzung zu großen Teilen dem Rückbau zugeflossen, hat sich per 

Saldo im Gesamtzeitraum inzwischen eine Parität von Rückbau und Aufwertung 

ergeben. Zuletzt entfielen etwa zwei Drittel der Fördermittel auf den Bereich Auf-

wertung. Zwischen Fördermittelvergabe und Leerstandsbetroffenheit der Städte 

lässt sich ein positiver Zusammenhang erkennen: Die Städte mit höheren Aus-

gangsleerständen sind bei der Mittelvergabe stärker berücksichtigt wurden. Drei 

Viertel des Rückbaus ist in den zehn am stärksten betroffenen Städten erfolgt. 

Andere Mittel- und Kleinstädte haben die Fördermittel aber nicht im gleichen 

Umfang auf den Rückbau konzentriert, weshalb die Effekte für einen Leerstands-

abbau dort schwächer geblieben sind (19 der 42 Städte erreichten einen Abbau 

um weniger als 50 Prozent des Ausgangsleerstands).  

Rückbautätigkeit seit Jahren stark rückläufig 

In den 42 Städten wurden bis 2014 insgesamt über 73.000 Wohnungen unterstützt 

durch Fördermittel rückgebaut (in den genauer untersuchten 35 Städten wurden 

rund 72.000 Wohnungen rückgebaut). Auch wenn es ein paar Städte gibt, die ihre 

ursprünglich gesteckten Rückbauziele sogar übertroffen haben, wurden sie in den 
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meisten Stadtumbaustädten nicht erreicht. Man muss zusätzlich bedenken, dass, 

bedingt durch die demografischen Entwicklungen, zwischenzeitlich zum Aus-

gangsleerstand fast überall jährlich neu entstandener Leerstand hinzugekommen 

ist. Dadurch hat sich die Leerstandsquote per Saldo nur wenig, nämlich von 14,6 

Prozent auf 13,5 Prozent verringert. Deutliche Verringerungen konnten die Groß-

städte verzeichnen, aber in den Mittel- und Kleinstädten hat sich die Lage im 

Wesentlichen nur stabilisiert.  

Trotzdem hat die Rückbautätigkeit schon seit 2006 mehr und mehr abgenommen 

und ist inzwischen fast zum Erliegen gekommen. Auch die Zahl der am Rückbau 

beteiligen Städte hat sich seitdem reduziert. Seit 2009 weist diese rückläufige 

Tendenz keinen Zusammenhang mehr mit der Leerstandquote der jeweiligen 

Städte auf. Im Durchschnitt aller Städte ist in den letzten Jahren keine positive 

Dynamik beim Abbau des Leerstands mehr zu erkennen. Auch wenn er in einer 

ganzen Reihe von Städten abnimmt, beobachten wir bei den meisten Städten 

Stagnation auf hohem Niveau, bisweilen sogar leichte Anstiege des Leerstands. 

Besonders schwach ist die Entwicklung in den Kleinstädten. 

Struktur der Leerstände hat sich stark verändert 

Der Leerstand konzentriert sich nach wie vor auf den Altbau (52 Prozent) und auf 

Plattenbauten (30 Prozent). Gleichzeitig verschiebt sich das relative Gewicht auf 

den Altbau. Während der Leerstand in den beiden Großstädten in allen Baualters-

gruppen signifikant abgenommen hat, sind für die Mehrzahl der übrigen Städte nur 

im Plattenbaubestand Leerstandsrückgänge erkennbar, wohingegen der Leer-

stand im Altbau und in den traditionell errichteten Nachkriegsbauten absolut und 

prozentual zugenommen hat.  

Jeweils rund ein Drittel des gesamten Leerstands wird als unsaniert, teilsaniert 

bzw. vollsaniert bewertet. Besonders hohe Anteile an unsanierten Leerständen be-

stehen in den beiden Großstädten. Abgenommen haben die unsanierten Bestände 

vor allem durch die Rückbautätigkeit, teilweise auch im Altbaubestand durch 

Sanierungen.  

Dagegen ist die Leerstandsquote in den Privatbeständen gestiegen. Nur in den 

Großstädten befinden sich die leer stehenden Wohnungen überwiegend im Besitz 

der Organisierten Wohnungswirtschaft, wohingegen in den Mittelstädten und den 
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Kleinstädten die Anteile der Leerstände im Privatbesitz deutlich höher sind. Diese 

Diskrepanz dürfte sich verstärken, da die Zahl leer stehender Wohnungen in den 

Großstädten abnimmt. Bereits in den vergangenen Jahren konnte die Organisierte 

Wohnungswirtschaft die Leerstandsquote in ihren Beständen erkennbar senken. 

Einerseits gelang ihr das durch Rückbau, andererseits jedoch auch durch Ver-

käufe von Teilbeständen. Die zunehmende Differenzierung der Eigentümerstruktur 

dürfte den zukünftigen Leerstandsabbau erschweren. 

Dreimal so viele Fördermittel flossen aus anderen Programmen in die Aufwertung 

Das Programm Stadtumbau Ost wirkt in den Städten im Kontext weiterer Förder-

programme. Einschließlich des kommunalen Eigenanteils sind seit dem Start des 

Programms Stadtumbau Ost rund 1,5 Mrd. Euro Fördermittel in die Stadter-

neuerungsmaßnahmen der Stadtumbau-Städte geflossen. 80 Prozent hiervon ist 

den Stadtumbaugebieten zugutegekommen. Einen hohen Stellenwert hat dabei 

das Programm Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (S & E), 

sein Beitrag ist allerdings seit dessen Beendigung im Jahre 2012 rückläufig. Dies 

schlägt sich auch in der Gesamtbilanz der verfügbaren Fördermittel nieder. In zwei 

Dritteln der Fälle ist die Kommune Träger der Gesamtmaßnahme.   

Förderschwerpunkte sowohl des Programms Stadtumbau Ost (Programmteil Auf-

wertung) als auch der übrigen Städtebauförderprogramme sind Maßnahmen an 

Gebäuden einerseits sowie im Handlungsfeld Verkehr und technische Infrastruktur 

andererseits. Letzteres umfasst viele Maßnahmen an Straßen, Wegen und 

Plätzen. Bei ersterem entfallen mehr Fördermittel auf öffentliche Gebäude als auf 

Wohngebäude, die fast nur in Mittel- und Kleinstädten gefördert werden. Dieser 

Schwerpunkt der Förderung ist auch durch das Auslaufen der S & E-Förderung 

rückläufig. Der Verlust wird nicht vollständig durch den Programmteil Sicherung 

des Programms Stadtumbau Ost kompensiert, da dieser schwerpunktmäßig 

öffentliche Gebäude fördert. Die Bündelung mehrerer Städtebauförderprogramme 

erfolgt vor allem bei größeren Gesamtmaßnahmen.  
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Die Entwicklung in den Stadtumbaugebieten 

Die Fördergebiete in den Stadtumbaustädten sind nach ihrer räumlichen Lage 

innerhalb der Stadt und ihrer vorwiegenden baulichen Struktur vier verschiedenen 

Gebietstypen zugeordnet. Der Großteil der Fördergebiete gehört zu den beiden 

Gebietstypen Innenstadt/Altbau und Stadtrand/1970-1989, dementsprechend 

konzentrieren sich hier auch der Großteil der Einwohner und des 

Wohnungsbestands (jeweils über 70 Prozent).  

Nur altbaugeprägte Innenstadtgebiete sind stabil  

Nur die Fördergebiete des Gebietstyps Innenstadt/Altbau sind hinsichtlich der Ein-

wohnerentwicklung weitgehend stabil (2000-2014: -2 Prozent). In den letzten 

Jahren konnte sogar die Hälfte der Gebiete einen Einwohnerzuwachs ver-

zeichnen. Nur in diesem Gebietstyp ist die Altersstruktur halbwegs ausgeglichen. 

Trotz Wanderungsgewinnen in jüngster Zeit ist die Einwohnerentwicklung in den 

Fördergebieten des Gebietstyps Innenstadt/Sonstige per Saldo negativ (-16 Pro-

zent). Die plattenbaugeprägten Fördergebiete des Gebietstyps Stadtrand/1970-

1989 sind die eigentlichen Verlierer: Sie haben mehr als ein Drittel ihrer Einwohner 

eingebüßt (-36 Prozent). Aber erstmals 2014 war in diesem Gebietstyp im Mittel 

aller Gebiete kein Wanderungsverlust mehr zu verzeichnen. Allerdings ist die 

soziale Lage dort überwiegend prekär. 

Aufwertungsmittel fließen schwerpunktmäßig in die Innenstädte 

Weil in den ersten Jahren schwerpunktmäßig der Rückbau gefördert wurde, 

kamen mehr Fördermittel dem Gebietstyp Stadtrand/1970-1989 zugute. Seit 2007 

lag der Fokus des Mitteleinsatzes in den innerstädtischen Altbaugebieten. Die 

Fördermittel aus dem Programm Stadtumbau Ost konzentrieren sich ent-

sprechend auf diese beiden Gebietstypen. Rund die Hälfte der Mittel für die 

"klassische" Aufwertung konzentriert sich hier, und sogar vier Fünftel der 

Sicherungsmittel, die in vielen Städten zum Einsatz kommen. Die höchsten 

Fördersummen je Einwohner gingen per Saldo jedoch in die Plattenbaugebiete am 

Stadtrand.   

Nimmt man alle Förderprogramme zusammen, flossen zwei Drittel der Förder-

mittel in den Gebietstyp Innenstadt/Altbau, zusammen mit dem Gebietstyp Innen-
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stadt/Sonstige sind es sogar 85 Prozent. In den Innenstädten werden vor allem 

Gebäude und verkehrliche Infrastruktur gefördert, in den Fördergebieten des 

Gebietstyps Stadtrand/1970-1989 steht die soziale Infrastruktur im Vordergrund. 

Daher steht anders als bei allen anderen Programmen dieser Gebietstyp für das 

Programm Soziale Stadt auch im Vordergrund. 

Rückbau konzentriert sich auf die Platte 

In rund 85 Prozent der Fälle betraf der Rückbau Gebäude in Plattenbauweise. 

Hiervon befanden sich wiederum 80 Prozent in Fördergebieten des Gebietstyps 

Stadtrand/1970-1989. So war es auch in diesem Gebietstyp fast ausschließlich die 

Organisierte Wohnungswirtschaft, die Wohngebäude abgerissen hat. Doch auch 

in den übrigen Gebietstypen hat sie mit rund 90 Prozent den ganz überwiegenden 

Teil des Rückbaus betrieben. Am Ausgangsleerstand von 2001/02 gemessen, 

sind die Rückbauergebnisse in den Fördergebieten des Gebietstyps Stadt-

rand/1970-1989 am stärksten. Hier wurden 144 Prozent rückgebaut, also fast 

anderthalbmal so viel. Auch konnte hier die Leerstandsquote um mehr als 6 

Prozentpunkte reduziert werden. Anders ist es im Gebietstyp Innenstadt/Altbau: 

Hier wurden nur 34 Prozent des ursprünglichen Leerstands abgebaut und die 

Quote liegt bei rund 17 Prozent. 

Leerstände konzentrieren sich in den altbaugeprägten Innenstädten 

Knapp die Hälfte des Leerstands befindet sich im Gebietstyp Innenstadt/Altbau, 

weitere 30 Prozent in Fördergebieten des Gebietstyps Stadtrand/1970-1989. Dort 

konzentriert sich der Leerstand auf den Plattenbau (rund 90 Prozent), in der 

Innenstadt auf den Altbau (rund 80 Prozent). In den Fördergebieten befinden sich 

mehr als doppelt so viele unsanierte leer stehende Altbauwohnungen in den 

beiden innerstädtischen Gebietstypen als leer stehende Plattenbauwohnungen in 

den Fördergebieten am Stadtrand.  

In rund zwei Drittel der untersuchten Fördergebiete konnte der Leerstand gesenkt 

und ein positiver Entwicklungsverlauf erreicht werden. Dazu gehören insbeson-

dere Fördergebiete des Gebietstyps Innenstadt/Altbau mit einem ursprünglich sehr 

hohen Ausgangsleerstand Die übrigen kämpfen entweder noch mit anhaltend 

hohen (vor allem im Gebietstyp Innenstadt/Altbau) oder sogar steigenden Leer-

standsquoten (vor allem im Gebietstyp Stadtrand/1970-1989). 
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Unsanierte und teilsanierte Plattenbauwohnungen konzentrieren sich in den Ge-

bietstypen Stadtrand/1970-1989 sowie Innenstadt/Sonstige in 15 Fördergebieten. 

Nach einer groben Schätzung kann man das entsprechende Rückbaupotenzial in 

allen Stadtumbaustädten auf rund 20.000 Wohnungen beziffern. Davon liegt ein 

Teil in den Großstädten, wo inzwischen die Rückbauneigung stark abgenommen 

hat. Auch ein Großteil der leer stehenden unsanierten Altbauwohnungen konzen-

triert sich auf zehn Gebiete. Nur drei hiervon liegen allerdings in Städten, in denen 

sich die Marktlage recht positiv darstellt.  

Während die unsanierten leer stehenden Plattenbauwohnungen ein Rückbau-

potenzial darstellen, muss für die hohe Anzahl der unsanierten leer stehenden Alt-

bauwohnungen noch eine Lösung gefunden werden. Denn die hohe Zahl als voll-

saniert klassifizierter leer stehender Altbauwohnungen deutet darauf hin, dass der 

Markt nur begrenzt aufnahmefähig ist. Die Leerstandsquote der privaten Bestände 

übersteigt inzwischen mit über 17 Prozent deutlich die der organisierten Woh-

nungswirtschaft, die bei 12 Prozent liegt. Insofern nehmen die Schwierigkeiten zu, 

die erforderlichen Akteure in den Stadtumbau einzubeziehen. 

Wirkungen und Ausblick 

Insgesamt hat die Organisierte Wohnungswirtschaft rund 85.000 Wohnungen vom 

Markt genommen. Etwa 20.000 unsanierte Wohnungen betrachtet sie als Rück-

baupotenzial.  

Um die Wirkungen des Programms Stadtumbau Ost abschätzen zu können, 

wurde sowohl für die Städte als auch für die Fördergebiete berechnet, welche 

Leerstandsentwicklung ohne das Förderprogramm (wahrscheinlich) eingetreten 

wäre. Ohne den geförderten Rückbau läge die Leerstandquote in den 35 unter-

suchten Städten im Jahr 2014 nicht bei 13,0 Prozent, sondern bei 20,6 Prozent.  

Bedingt durch die unterschiedlichen Rahmenbedingungen bestehen zwischen den 

Städten große Unterschiede. So hat sich in den beiden Großstädten die Leer-

standsquote deutlich auf rund 11 Prozent reduziert. Die hypothetische Leerstands-

quote wäre aber im Unterschied zu den Mittel- und Kleinstädten auch ohne Rück-

bau leicht (auf 18 Prozent) gesunken. Die Differenz zwischen beiden Quoten ist in 

den kleineren Städten ähnlich stark, aber die Effekte unterscheiden sich: Bei den 

Mittelstädten wäre die hypothetische Leerstandsquote auf rund 23 Prozent stark 
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angestiegen, während die tatsächliche nur um rund einen Prozentpunkt auf etwas 

mehr als 14 Prozent abgenommen hat. In den kleineren Städten ist es ganz 

ähnlich: Die reale Quote verharrt auf demselben Niveau, sie hätte sich aber ohne 

Rückbau um mehr als sechs Prozentpunkte erhöht. In allen vier Gebietstypen läge 

die hypothetische deutlich über der aktuellen Leerstandsquote. In den Förderge-

bieten des Gebietstyps Stadtrand/1970-1989 wäre die hypothetische Leerstands-

quote sogar mehr als doppelt so hoch (32 Prozent). 

Insgesamt sind in sehr vielen Stadtumbaustädten in Sachsen-Anhalt deutliche 

Effekte sichtbar. Neben dem reduzierten Leerstand wurde an vielen Orten mit den 

Aufwertungsmitteln die Gebäudesubstanz, die Qualität der Frei- und Grünflächen 

und die Infrastruktur verbessert. Dennoch besteht insbesondere in den 

altbaugeprägten Innenstädten und den plattenbaugeprägten Wohngebieten am 

Stadtrand noch großer Handlungsbedarf. Die Innenstädte haben in den letzten 

Jahren zunehmend gezeigt, dass sie an Attraktivität gewinnen. Diese positiven 

Entwicklungen sollten durch geeignete Fördermaßnahmen weiter unterstützt 

werden. Dazu gehört es auch, sich von ruinösen Altbauten ohne städtebauliche 

Bedeutung zu trennen, da diese das Stadtbild und die Attraktivität beeinträchtigen 

und die Entwicklungspotenziale der Innenstädte schwächen. Der flächenhafte 

Rückbau und ein Schrumpfen von außen nach innen bleiben Ziele des Stadtum-

baus und zu ihrer Erreichung sollten geeigneten Anreize entwickelt und alle ver-

fügbaren Instrumente konsequent angewandt werden.  
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1. Einführung 

Das Bund-Länder-Programm Stadtumbau Ost ist 2002 ins Leben gerufen worden, um die 

Städte bei der Lösung von Problemen der Strukturanpassung und des Leerstands, die 

sich im Verlauf der 1990er Jahre in den neuen Bundesländern verschärft hatten, zu unter-

stützen. Im Jahr 2010 startete die zweite Förderperiode, die bis Ende dieses Jahres be-

fristet ist. Auf der Basis der Ergebnisse einer Evaluation der Programme Stadtumbau Ost 

und Stadtumbau West werden Bund und Länder über die Art und Weise einer Fortführung 

des Programms entscheiden.  

In Sachsen-Anhalt haben sich 42 Stadtumbaustädte zusammengefunden, um bei der 

Programmumsetzung zu kooperieren und ihre Erfahrungen auszutauschen. Dabei werden 

sie seit 2006 vom IfS mit einer Begleitforschung unterstützt. Im vorliegenden zehnten Jah-

resbericht werden neben den Aktivitäten der Begleitforschung im vergangenen Jahr die 

Ergebnisse, Wirkungen und Verlaufsaspekte des Programms für die 42 Stadtumbaustädte 

in Sachsen-Anhalt dargestellt. 

Die Begleitforschung betreut die Stadtumbaustädte und eine von ihnen zum Stadtumbau 

gebildete Arbeitsgruppe und führt zum Erfahrungsaustausch jährlich mehrere Workshops 

durch. Die Veranstaltungen sowie weitere Ergebnisse (Best Practice) werden auf der 

Homepage der Begleitforschung dokumentiert. Die in einem jährlichen Turnus von den 

Stadtumbaustädten bereitgestellten Monitoringdaten werden von der Begleitforschung 

gesammelt und ausgewertet. Für die Auswertungen werden ergänzend Angaben aus der 

Förderstatistik des Landes sowie weitere Daten des Statistischen Landesamtes Sachsen-

Anhalt herangezogen. Alle drei Jahre erfolgt eine Zusatzbefragung zu den Maßnahmen 

der Aufwertung. Diese bezieht sich auf alle Fördergebiete in den Städten und auf alle 

Förderprogramme. Der vorliegende Bericht enthält die Auswertung der jüngsten Befra-

gung. 

Für das Stadtumbau-Monitoring erheben die teilnehmenden Städte jedes Jahr die erfor-

derlichen Daten sowohl für das gesamte Stadtgebiet als auch für die einzelnen Stadtum-

bau-Fördergebiete. Sieben kleine Städte, in denen nur wenig Fördermittel in Anspruch 

genommen werden, haben im Berichtsjahr 2014 keine Daten übermittelt. Diese Ausfälle 

schmälern den Wert der erhobenen Daten jedoch nur unwesentlich, da der quantitative 

Effekt vergleichsweise gering ist. Allerdings weisen die abnehmenden Einwohnerzahlen 

gerade für Kleinstädte auf Handlungsbedarf hin. 

Im vorliegenden Jahresbericht werden zunächst die Arbeitsstrukturen, der aktuelle Ar-

beitsstand und die durchgeführten Veranstaltungen im Jahr 2014 dargestellt (Kapitel 2). 

Die stadtumbaurelevanten Entwicklungen im Zeitraum 2000-2014 werden auf der Ebene 
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der Gesamtstädte (Kapitel 3) und daran anschließend auch für die Fördergebiete der 

Stadtumbaustädte (Kapitel 4) analysiert. Mit einer zusammenfassenden Bewertung der 

Wirkungen des Stadtumbauprogramms in Sachsen-Anhalt endet der Jahresbericht (Kapi-

tel 5). Wie im vorangegangenen Jahresbericht werden die methodischen Hinweise und In-

formationen zur Quantität und Qualität der Monitoringdaten im Berichtsjahr 2014 sowie 

die Angaben zu weiteren genutzten Datenquellen in einem Anhang zusammengestellt 

(vgl. Anhang 1 und 2). 
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2. Wissenschaftliche Begleitung im Jahr 2015 

Für den inhaltlichen Austausch und die Wissensvermittlung unter den 42 Stadtumbau-

städten1 werden mehrere Arbeitsmethoden und Medien genutzt: Arbeitsgruppen-Treffen, 

Workshops, Jahresberichte, Arbeitshilfen, Sondererhebungen, Befragungen, interaktive 

Homepage sowie individuelle Beratungen. 

2.1 Arbeitsstrukturen und Arbeitsstand 

Für den kontinuierlichen Erfahrungsaustausch existiert die Arbeitsgruppe "AG Begleitfor-

schung Stadtumbau Sachsen-Anhalt", in der zwölf der 42 Stadtumbaustädte (vgl. Abbil-

dung 2.1) und Verantwortliche des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr 

(MLV) sowie Mitarbeiter des IfS vertreten sind. Seit 2013 hat die Stadt Halle die Funktion 

der Leitkommune übernommen. Die Arbeitsgruppe kommt mehrmals jährlich zu Beratun-

gen zusammen und dient der Abstimmung aller relevanten Arbeitsschritte, Aufgaben, 

Themen und Termine. Über einen E-Mail-Verteiler werden die nicht an der AG beteiligten 

Stadtumbaustädte über die Ergebnisse der Arbeitsgruppensitzungen und zu aktuellen 

Entwicklungen informiert. Im Jahr 2015 fanden drei Treffen der AG statt.  

Über den Kreis der AG hinaus kommen weitere Akteure der Stadtumbaustädte bei den 

mehrmals im Jahr stattfindenden Workshops zusammen. Die Themen der Workshops 

werden jeweils in Abstimmung mit der AG ausgewählt. Themen und Inhalte der im Jahr 

2015 veranstalteten Workshops werden in einem gesonderten Kapitel zusammengefasst 

(vgl. Kapitel 2.4).  

Neben diesen Treffen der beteiligten Akteure im Stadtumbau dient auch die Homepage 

dem Wissens- und Erfahrungsaustausch (www.stadtumbau-sachsen-anhalt.de). Auf 

den Seiten der Homepage finden sich Informationen zum Stadtumbau Ost, zum Monito-

ring, zu den einzelnen Stadtumbaustädten, Dokumentationen der durchgeführten Veran-

staltungen, Veranstaltungshinweise, wichtige Links sowie eine interaktive Plattform und 

ein interner passwortgeschützter Bereich mit geschützten Materialien.  

In die AG Begleitforschung eingebunden ist auch ein Vertreter des Kompetenzzentrums 

Stadtumbau, das aus dem bis 2010 aktiven IBA-Büro hervorgegangen ist. Die Arbeit des 

Kompetenzzentrums begleitet ein Beirat, in dem wiederum die Begleitforschung zum 

Stadtumbau vertreten ist. 

                                                 
1
  Im Rahmen der Kreisreform zum 01.07.2007 wurden die vormals getrennten Städte Bitterfeld und Wol-

fen sowie Dessau und Roßlau zu den Doppelstädten Bitterfeld-Wolfen und Dessau-Roßlau vereinigt. 
Seit dem Berichtszeitraum 2008 hat sich dadurch die Anzahl von 44 auf 42 Stadtumbaustädte reduziert. 

http://www.stadtumbau-sachsen-anhalt.de/
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Das Kompetenzzentrum Stadtumbau organisiert seit 2012 jährlich zwei Städtenetzkonfe-

renzen und erstellt Publikationen zu den Themenfeldern Identität, Mobilität, Klima, Woh-

nen und Infrastruktur (mehr Informationen: www.kompetenz zentrum-stadtumbau.de). 

Die Monitoringdaten des aktuellen Berichtsjahres 2014 (Stichtag: 31.12.2014) wurden 

zum festgelegten Übermittlungstermin Ende Juni 2015 lediglich durch acht der 42 Stadt-

umbaustädte in der ersten Fassung an das IfS übergeben. Bis Ende September 2015 

wurden von 17 Stadtumbaustädten und bis Ende Oktober 2015 von weiteren sieben  

Stadtumbaustädten die Daten an das IfS übermittelt. Zu Beginn Dezember 2015 erfolgte 

die letzte Datenlieferung einer Stadt, so dass die Monitoringdaten dann für insgesamt 35 

der 42 Städte ausgewertet werden können.  

Damit die Datenqualität und Datenquantität der Monitoringdaten wieder auf einem ver-

gleichbar hohem Niveau wie in den vorherigen Berichtsjahren gehalten werden kann, 

wurden auch für das Berichtsjahr 2014 durch das IfS zusammen mit den Stadtumbaustäd-

ten umfangreiche Plausibilisierungen durchgeführten. Auf Grundlage der "Arbeitshilfe 

zur Interpretation des Indikatorenkataloges, zur Dateneingabe und zur Plausibilitätsprü-

fung der Monitoringdaten" (Stand: 30.04.2009) können die Städte bereits vor Abgabe der 

Daten an das IfS eine eigene kritische Prüfung ihrer Daten vornehmen. Durch das IfS er-

folgt dann die Plausibilisierung der Daten, danach werden sie jeder Stadt individuell mit 

der Bitte um Prüfung und Korrektur zugeschickt. 

Bedingt durch die für die Städte durchaus aufwändigen Plausibilitätskontrollen und der 

damit verbundenen Korrekturbedarfe lag zum Jahresende 2015 zunächst für nur 28 der 

35 Städte ein korrigierter Datensatz vor. Ende Februar 2016 stand der Begleitforschung 

dann ein hinreichend plausibilisierter Datenstand für 35 der 42 Städte und ihre Förderge-

biete zur Verfügung (vgl. Kapitel 0.2 in Anhang 1). 

Im aktuellen Jahresbericht 2015 wird die in den vorangegangenen Jahresberichten vor-

genommene Differenzierung der 42 Stadtumbaustädte nach ihrer Einwohnerzahl in Groß-, 

Mittel- und Kleinstädte grundsätzlich beibehalten (vgl. Abbildung 2.1). Wie im vorherigen 

Jahresbericht 2014 werden die 42 Stadtumbaustädte in zwei Großstädte, 23 Mittelstädte 

und 17 Kleinstädte differenziert (Abweichungen zu den Jahresberichten 2011, 2012 und 

2013 resultieren aus veränderten Einwohnerzahlen der Städte, vgl. Kapitel 0.1 in Anhang 

1). Die in den Jahresberichten 2009 bis 2014 vorgenommene Typisierung der Stadtum-

baustädte wird ebenso beibehalten (vgl. Kapitel 3.8) wie die Typisierung der Fördergebie-

te (vgl. Kapitel 4.8).  
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2.2 Dritte Befragung zu den Aufwertungsmaßnahmen 

Die Begleitforschung führt seit 2009 im Turnus von drei Jahren Erhebungen zur Aufwer-

tung bei den Stadtumbaustädten durch, da sowohl aus dem Monitoring der Begleitfor-

schung als auch aus der Förderstatistik des Landes keine tiefergehenden Angaben zum 

konkreten Einsatz der Fördermittel für den Bereich der Aufwertung gewonnen werden 

können. 2 Die Ergebnisse der ersten und zweiten Erhebung wurden in den Jahresberich-

ten 2009 und 2012 detailliert dargestellt. Die Ergebnisse der 2015 durchgeführten dritten 

Erhebung sind Bestandteil des vorliegenden Jahresberichtes 2015. 

Mit der ersten Erhebung im Jahr 2009 konnte ein Gesamtüberblick über das Aufwer-

tungsgeschehen in den Stadtumbaugebieten gewonnen und damit erstmals sichtbar ge-

macht werden, in welche Handlungsfelder die Aufwertungsmittel geflossen sind. Alle rele-

vanten städtebaulichen Programme wurden in die Betrachtung einbezogen, insofern ori-

entierte sich die Befragung an einer integrierten Sichtweise der Aufwertungsförderung in 

den Gebieten. Auf Wunsch der AG Begleitforschung wurde ab Sommer 2015 die ergän-

zende qualitative Erfassung aller Aufwertungsmaßnahmen in den Stadtumbaustädten 

wiederholt bzw. aktualisiert und ergänzt. 

Mit den Aufwertungsmitteln können - im Gegensatz zum Programmteil Rückbau - sehr un-

terschiedliche Maßnahmen gefördert werden. Ziel der erneuten Befragung war es, her-

auszufinden, welche Aufwertungsmaßnahmen konkret in den Stadtumbaustädten reali-

siert werden. Neben der Beschreibung der Aufwertungsmaßnahme wurden auch weitere 

Informationen abgefragt (Kofinanzierung, Gesamtkosten, Zeitraum der Förderung, Träger 

der Maßnahmen). Durch die in enger Abstimmung mit den Programmgemeinden durchge-

führten Erhebungen verfügt das Land Sachsen-Anhalt im Vergleich zu den anderen Bun-

desländern über ein Alleinstellungsmerkmal in der Analyse der Aufwertungsmaßnahmen. 

Grundsätzlich ist es so, dass Aufwertungsmaßnahmen nicht nur aus Fördermitteln des 

Stadtumbaus, sondern aus verschiedenen Programmen der Städtebauförderung finan-

ziert werden können. Im Land Sachsen-Anhalt ist eine Überschneidung verschiedener 

Gebietskulissen gestattet. Daher sind Stadtumbau-Fördergebiete häufig gleichzeitig als 

Sanierungsgebiete oder Erhaltungsgebiete ausgewiesen. Vor diesem Hintergrund sollten 

mit der Befragung nicht nur die mit Stadtumbau-Fördermitteln finanzierten Aufwertungs-

maßnahmen erfasst werden. Um die durch die Städte gesetzten Schwerpunkte bei der 

Aufwertung besser bewerten zu können, sind alle Maßnahmen der Städtebauförderung 

                                                 
2
  Im Indikatorenkatalog für das quantitativ angelegte Monitoring wird zum Thema Aufwertung mit der Ab-

frage der bis zum Berichtsjahr erfolgten Fördersumme für Aufwertungsmaßnahmen nur ein einziger 
Wert erfasst (vgl. Indikator 4.4.1 im Indikatorenkatalog in Anhang 2). 
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von Interesse. Denn es kann beispielsweise ein geringer Einsatz von Stadtumbau-

Fördermitteln für Aufwertungsmaßnahmen durchaus durch einen höheren Einsatz von 

anderen Städtebau-Fördermitteln kompensiert werden. Es werden daher neben den  

Stadtumbau-Fördermitteln auch die weiteren Städtebau-Fördermittel und Kofinanzierun-

gen für die Aufwertungsmaßnahmen abgefragt. 

Zusätzlich wurden die Finanzvolumina auch für Maßnahmen außerhalb der Stadtumbau-

gebiete erfasst, um bewerten zu können, ob die Schwerpunkte der Aufwertung tatsächlich 

innerhalb der Stadtumbau-Fördergebiete liegen. Darüber hinaus wurde der weitere Bedarf 

an Förderung für Aufwertungsmaßnahmen bis zum Jahr 2020 abgefragt. 

Wie bei der zweiten Befragung im Jahr 2012 wurde die erneute Abfrage der bewilligten 

und durchgeführten Aufwertungsmaßnahmen im Jahr 2015 auf dem bereits vorhandenen 

Datenmaterial (Stand: 2012) aufbauend erhoben. Dies erfolgt, damit sich der Arbeitsauf-

wand für die beteiligten Städte möglichst gering gestaltet. Zur Durchführung der qualitati-

ven Befragung wurde dazu von der Begleitforschung in Abstimmung mit den Mitgliedern 

der AG der bestehende Fragebogen für die erneute Abfrage transformiert (vgl. Tabelle 

0.12 bis Tabelle 0.13 in Anhang 2) und für jede Stadt mit den vorliegenden Datensätzen 

bestückt. Es wurde vereinbart, dass die erforderlichen Angaben zur Aufwertung wieder für 

die gesamte bisherige Laufzeit des Stadtumbau-Programms 2002-2015 erfasst bzw. er-

gänzt werden.  

Um mit der dritten Befragung tatsächlich alle Aufwertungsmaßnahmen in den Stadtum-

baugebieten zu erfassen, wurden zusätzlich zu den mit Fördermitteln aus dem Stadtum-

bau realisierten bzw. bewilligten Aufwertungsmaßnahmen auch die im gleichen Zeitraum 

aus den anderen Programmen der Städtebauförderung (z. B. städtebaulicher Denkmal-

schutz) realisierten bzw. bewilligten Aufwertungsmaßnahmen erhoben. Nicht erfasst wur-

den die bislang beim Land nur beantragten, aber noch nicht bewilligten Fördermittel für 

Aufwertungsmaßnahmen. 

Die Befragung gliederte sich in drei Teilbereiche:  

- Realisierte bzw. bewilligte Aufwertungsmaßnahmen innerhalb der Stadtumbau-

Fördergebiete (Programmjahre 2002-2015)   

(vgl. Fragebogen - Tabelle 1, vgl. Tabelle 0.12 in Anhang 2). 

- Weitere realisierte bzw. bewilligte Aufwertungsmaßnahmen aus der Städtebauförde-

rung außerhalb der Stadtumbau-Fördergebiete (Programmjahre 2002-2015)  

(vgl. Fragebogen - Tabelle 2, vgl. Tabelle 0.13 in Anhang 2). 
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- Weiterer Bedarf für Aufwertungsmaßnahmen innerhalb der Stadtumbau-Fördergebiete 

(Programmjahre 2016-2020)   

(vgl. Fragebogen - Tabelle 3, vgl. Tabelle 0.14 in Anhang 2). 

Zu den bereits realisierten bzw. bewilligten Aufwertungsmaßnahmen innerhalb der Stadt-

umbau-Fördergebiete wurden nicht nur die eingesetzten Fördermittel aus den verschie-

denen Förderprogrammen einschließlich der kommunalen Eigenanteile3 abgefragt. Für je-

de Aufwertungsmaßnahme sollten neben einer Kurzbeschreibung auch der Zeitraum der 

Förderung innerhalb der Programmjahre 2002-2015, der Träger und die Gesamtkosten4 

der Maßnahme eingetragen werden.  

Die Fördermittel, die real erst bis zum Jahr 2019 abfließen werden (den Programmjahren 

2002-2015 entsprechen die Haushaltsjahre 2002-2019), gehören auch zu den bereits rea-

lisierten bzw. bewilligten Aufwertungsmaßnahmen. Nicht-investive Maßnahmen sollten 

auch eingetragen und kleinere Maßnahmen mit einem geringen Fördervolumen  

< 50.000 Euro) konnten innerhalb eines Fördergebietes zusammengefasst werden. 

Für geplante, aber noch nicht umgesetzte Maßnahmen in den Stadtumbaugebieten soll-

ten für die Programmjahre 2016-2020 (d. h. Haushaltsjahre 2016-2024) geschätzte Sum-

men angegeben werden. Die Schätzwerte für die Gesamtkosten zukünftiger Aufwer-

tungsmaßnahmen sollten von den befragten Stadtumbaustädten unter Zugrundelegung 

eines real umsetzbaren Volumens erfolgen und die zu erbringenden Eigenmittel beinhal-

ten. 

Den Verantwortlichen in den 42 Städten wurden die Datensätze aus der zweiten Befra-

gungswelle Mitte Juli 2015 per E-Mail zugeschickt mit der Bitte, sie fortzuschreiben und 

ggf., falls sich Änderungen ergeben haben, zu korrigieren. Ansprechpartner für die Befra-

gung waren wieder die zuständigen Bearbeiter in den Baudezernaten der Stadtumbau-

städte. Der Termin für die Ergänzung, Korrektur und Rücksendung der Unterlagen war 

der 02.10.2015. Knapp zwei Drittel der 42 Städte konnte den Abgabetermin Anfang Okto-

ber 2015 halten. Da zum Teil andere Bearbeiter und Abteilungen hinzugezogen werden 

mussten, baten einige Städte um eine Terminverlängerung bis zum Jahresende. Da ein-

                                                 
3
  Alle Angaben zu den Fördermitteln wurden einschließlich der kommunalen Eigenanteile abgefragt. Die 

jeweiligen kommunalen Eigenanteile sind bei den einzelnen Bund-Länder-Programmen der Städte-
bauförderung unterschiedlich geregelt.  

4
  Die Gesamtkosten einer Maßnahme können genau der Fördermittelsumme (inklusive der Eigenanteile) 

entsprechen, können aber auch weitere mit der Aufwertungsmaßnahme gegebenenfalls verbundene 
Kosten enthalten. So liegen insbesondere die Kosten bei Modernisierung und Instandsetzung von Ge-
bäuden sowie bei der Aufwertung von Senioreneinrichtungen häufig weit über den eingesetzten För-
dermitteln (inklusive Eigenanteile).  
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zelne Städte ihre ergänzten Datentabellen erst bis Ende Januar 2016 an die Begleitfor-

schung zurückschickten, verlängerte sich die Erhebungsphase aufgrund der daran an-

schließenden notwendigen Kontrollen, Nachfragen und Typisierungen bis März 2016. 

Insgesamt haben sich von 42 Stadtumbaustädten 40 an der zweiten Befragung beteiligt 

(Rücklaufquote: 95 Prozent). Es wurden Angaben für insgesamt 138 Stadtumbau-

Fördergebiete gemacht.5 Aus den beiden Städten Gräfenhainichen und Querfurt erfolgte 

kein Datenrücklauf, obwohl für die Stadt Gräfenhainichen auch in den Programmjahren 

2010 und 2011 weitere Fördermittel für Aufwertungsmaßnahmen aus dem Stadtumbau-

Programm bewilligt wurden (die Stadt Querfurt hat nach dem Programmjahr 2006 keine 

Stadtumbaufördermittel für Aufwertungen erhalten). Die aus den ersten beiden Befragun-

gen vorliegenden Angaben wurden in der Datenbank weiter belassen und auch mit aus-

gewertet.  

Die bereits in den beiden Befragungen 2009 und 2012 vorgenommene Zuordnung der 

Aufwertungsmaßnahmen zu verschiedenen Aufwertungstypen wurde beibehalten. Dazu 

wurden die Angaben der Programmgemeinden durch die Begleitforschung zunächst einer 

Plausibilitätsprüfung unterzogen. In einem zweiten Schritt wurden alle bei der Befragung 

innerhalb der Stadtumbau-Fördergebiete eingetragenen Aufwertungsmaßnahmen anhand 

der vorliegenden Kurzbeschreibungen und Maßnahmenbezeichnungen von der Begleit-

forschung typisiert. Die Typisierung umfasst 49 Maßnahmetypen, die zu neun Bereichen 

zusammengefasst sind (vgl. Tabelle 0.11 in Anhang 2). Die Typisierung der neuen Auf-

wertungsmaßnahmen wurde den Städten zur Überprüfung und Bestätigung zugeschickt. 

Es bestand die Möglichkeit, an der Typisierung Korrekturen vorzunehmen. 

Da die Anzahl der Maßnahmen keine geeignete Maßzahl für die Auswertung der Befra-

gungsergebnisse darstellt (die Städte haben ihre Maßnahmen in einer zu unterschiedli-

chen Detailschärfe und einem sehr abweichenden Aggregationsgrad eingetragen), erfol-

gen die Auswertungen daher anhand der angegebenen Gesamtkosten bzw. jeweiligen 

Fördervolumina.6 Zu den Gesamtkosten gehören die Fördermittel aus der Städtebauförde-

rung (inklusive der jeweiligen Eigenanteile) sowie weitere Finanzmittel. Als Fördermittel 

der Städtebauförderung werden in der Auswertung die Angaben zu den Programmen 

                                                 
5
  Zu den 40 Stadtumbaustädten gehören eigentlich maximal 162 Stadtumbau-Fördergebiete (vgl. Tabelle 

0.2 in Anhang 2). Im Rahmen der Befragung haben die Städte aber nur für 138 dieser 162 Fördergebie-
te Angaben zur Aufwertung an die Begleitforschung übergeben. Es ist somit davon auszugehen, dass in 
den restlichen 24 Stadtumbau-Fördergebieten bislang keine Aufwertungsmaßnahmen realisiert bzw. 
bewilligt wurden.  

6
  Trotz durchgeführter Plausibilisierungen der zugeschickten Befragungsunterlagen sind Unstimmigkeiten 

bzw. Abweichungen zu den administrativen Statistiken der Städtebau-Fördermittel möglich. Unvollstän-
dige bzw. fehlerhafte Angaben durch die Städte im Rahmen der Befragung können seitens der Begleit-
forschung nicht ganz ausgeschlossen werden.  
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Stadtumbau Ost, Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Soziale Stadt, Städtebauli-

cher Denkmalschutz, Aktive Stadt- und Ortsteilzentren und EFRE aggregiert. Zu den wei-

teren eingesetzten Finanzmitteln gehören programmbedingte Einnahmen, Kleinere Städte 

und Gemeinden,7 sonstige Städtebau-Fördermittel sowie zusätzlich aufgewendete Fi-

nanzmittel.8 

  

                                                 
7
  Bei der Befragung wurden von keiner der 42 Städte Angaben zu Fördermitteln aus dem 2010 neu aufge-

legten Städtebau-Förderprogramm "Kleinere Städte und Gemeinden - überörtliche Zusammenarbeit und 
Netzwerke" eingetragen. 

8
  Zu den weiteren eingesetzten Finanzmitteln erfolgen keine Auswertungen, da seitens der Städte hierzu 

deutlich voneinander abweichende Angaben erfolgten. In den Gesamtkosten der Aufwertungsmaßnah-
men sind die weiteren Finanzmittel aber enthalten. 
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2.3 Veranstaltungen 

Im Jahr 2015 fanden drei Workshops statt, deren Inhalte nachfolgend in knapper Form 

wiedergegeben werden und auch auf der Homepage der Begleitforschung dokumen-

tiert sind. Die organisatorische Vorbereitung und Durchführung, die Auswahl und Anwer-

bung der Referenten sowie die Dokumentation der Veranstaltungen auf den Internetseiten 

erfolgten durch das IfS. Bei den Workshops rekrutierten sich die Teilnehmer vor allem aus 

der Verwaltung der beteiligten Stadtumbaustädte. Hinzu kamen einzelne externe Gäste.  

Die Städtenetzkonferenzen werden seit 2012 im Land Sachsen-Anhalt vom 2011 gegrün-

deten Kompetenzzentrum Stadtumbau ausgerichtet. Im Zeitraum 2006 bis 2011 wurden 

die jährlichen Veranstaltungen als Stadtumbaukonferenzen durch die Begleitforschung 

organisiert (dokumentiert auf der Homepage der Begleitforschung). Die Begleitfor-

schung stellt seit 2012 bei den Städtenetzkonferenzen bei Bedarf die Ergebnisse zum 

Stadtumbau Ost in Sachsen-Anhalt vor. Die Präsentationen der Begleitforschung auf den 

Städtenetzkonferenzen finden sich auf der Homepage des Kompetenzzentrums Stadtum-

bau (www.kompetenzzentrum-stadtumbau.de/index.php/hintergrund).  

Workshop am 19.03.2015 in der Stadt Merseburg: Problemimmobilien und schwie-

rige Eigentumsverhältnisse - Verfahren und Instrumente 

Da es sich beim 27. Workshop der Begleitforschung am 02.10.2014 in der Stadt Naum-

burg gezeigt hatte, dass ein sehr großes Interesse am Thema "stadtumbaukritische Be-

stände" besteht, wurde der 30. Workshop am 19.03.2015 im Rathaus der Stadt Merse-

burg zum darauf aufbauenden Thema "Problemimmobilien und schwierige Eigen-

tumsverhältnisse - Verfahren und Instrumente" organisiert.  

Nach einer ersten Begrüßung durch Herrn Dr. Steffen Fliegner als Leiter der AG Begleit-

forschung Stadtumbau führte Frau Dr. Marie Bachmann (IfS Berlin/Begleitforschung 

Stadtumbau) in die Thematik der Veranstaltung ein. Mit Problemimmobilien sind vernach-

lässigte Immobilien oder Schrottimmobilien gemeint, die häufig typische Problemkonstel-

lationen aufweisen: Die Eigentümer sind inaktiv oder insolvent, die Gebäude sind z. T. 

sogar herrenlos, die Gebäude bzw. Grundstücke weisen einen schwierigen Zustand, Lage 

oder Zuschnitt auf und/oder die Rentabilität ist aufgrund des Sanierungsaufwandes, der 

Marktsituation bzw. Nachfrage nicht ausreichend vorhanden. Die problematischen Folgen 

betreffen die Lebensqualität der Mieter, die öffentliche Sicherheit (Gefahrenabwehr) sowie 

eine negative Ausstrahlung für die Quartiere.  

http://www.stadtumbau-sachsen-anhalt.de/dokumentation.html#Workshops
http://www.stadtumbau-sachsen-anhalt.de/dokumentation.html#Stadtumbaukonferenzen
http://www.kompetenzzentrum-stadtumbau.de/index.php/hintergrund
http://www.stadtumbau-sachsen-anhalt.de/workshop_19_03_2015.htm
http://www.stadtumbau-sachsen-anhalt.de/workshop_19_03_2015.htm
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Als Handlungsoptionen stehen den Städten analytische Instrumente, aktivieren-

de/neuordnende Instrumente sowie hoheitliche Instrumente zur Verfügung. Sinnvoll ist die 

Verbindung von Gesamtstrategien und aktivierenden Instrumenten, z. B. durch eine sys-

tematische Erfassung/Bestandsaufnahme (Kataster), Problemanalyse, Arbeitsgruppen, 

Angebote an Eigentümer. Daran anschließend sollten der Einsatz und die Vollstreckung 

hoheitlicher Instrumente folgen (Bauplanung, Bauordnung, Denkmalrecht, Abfall-/Hygie-

nerecht, Ordnungs-/Polizeirecht, Wohnungsaufsicht). Da es seitens der Städte Fragen 

bzw. Unsicherheiten zu den Rechtsinstrumenten und besonderen Problemen wie z. B. Ei-

gentumsaufgabe/Herrenlosigkeit (Insolvenzen) gibt, stehen diese beim Workshop im Fo-

kus. 

Frau Dr. Bachmann fasste hinsichtlich der bundesweiten Entwicklungen zusammen, dass 

diese Probleme nicht nur in den ostdeutschen Städten bestehen (Vorreiter sind Bremer-

haven und einige NRW-Städte) und durch die Novellierung des BauGB (2013) bezüglich 

des Rückbau-/Entsiegelungsgebots (§ 179) eine Eigentümerbeteiligung an den Kosten 

der Beseitigung besteht. Auf der Ebene der Bundesländer können in landeseigenen 

Wohnaufsichtsgesetzen Standards zum baulichen Zustand, Belegung, Hygiene-/Gesund-

heitsschutz sowie die Verhängung von Bußgeldern festgelegt werden (seit 2014 in NRW, 

in Schleswig-Holstein geplant). Auch mit landeseigenen Bauordnungen können bei städ-

tebaulichen Missständen Ersatzvornahmen geregelt werden (Bsp. Thüringen/2014).  

Zur Situation in Sachsen-Anhalt führte Frau Dr. Bachmann aus, dass die von der Begleit-

forschung durchgeführte Sondererhebung zu den stadtumbaukritischen Beständen 

2012/13 gezeigt hätte, dass es im Altbauleerstand eine hohe Anzahl Ruinen (Schrottim-

mobilien) und leer stehende Gebäude ohne städtebaulichen Wert sowie viele herrenlose 

Gebäude gibt. Ein landeseigenes Wohnaufsichtsgesetz gibt es in Sachsen-Anhalt nicht. 

Das Landesverwaltungsamt hat als oberste Denkmalschutzbehörde aber eine neue Initia-

tive gestartet ("In liebevolle Hände abzugeben"), seit 2014 Rundgänge organisiert (u. a. in 

Köthen, Weißenfels, Burg) und eine "Denkmalbörse" als Kontaktbörse im Internet ange-

legt.  

Frau Dr. Bachmann wies auf den überarbeiteten Leitfaden des Bundesbauministeriums 

"Verwahrloste Immobilien" (November 2014: www.bmub.bund.de/N51504/) hin. Einer 

der drei verantwortlichen Autoren des Leitfadens zum Einsatz von Rechtsinstrumenten 

beim Umgang mit verwahrlosten Immobilien - "Schrottimmobilien" wurde speziell für die 

rechtlichen Fragen zum Workshop der Begleitforschung eingeladen.  

Herr Ulf Gerlach (Mitarbeiter des Büros Plan und Praxis GbR, Ingenieurbüro für Stadt- 

und Regionalplanung, Berlin) ging in seinem Beitrag sehr umfangreich auf Rechtsinstru-

http://www.bmub.bund.de/N51504/
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mente, Verfahren und Strategien bei verwahrlosten Immobilien ein. Mit Bezug auf den 

Leitfaden "Verwahrloste Immobilien" erläuterte er differenziert den Begriff der verwahrlos-

ten Immobilie und stellte fünf Problemkategorien dar ("fünf Stufen des Handlungsdrucks"): 

Schlüsselaufgabe/Verbundproblem, Sicherheitsproblem, prioritäres Sanierungsproblem, 

sekundäres Sanierungsproblem, Erneuerungsproblem. Hinsichtlich der Handlungsfelder 

ist zu unterscheiden in gebietsbezogene Stadterneuerungsmaßnahmen und grundstücks-

bezogene Eingriffe. In Zusammenhang mit der Ursachenkonstellation (Eigentümer, 

Grundstück, Markt) sind im Leitfaden verschiedene Handlungsansätze dargestellt.  

Die relevanten Rechtsbereiche bzw. rechtlichen Eingriffsmöglichkeiten der Kommunen 

sind zu unterscheiden in Öffentliches Recht und Privatrecht. Zum Öffentlichen Recht ge-

hören Städtebaurecht, Bodenrecht, Bauordnungsrecht, Denkmalrecht, Wohnungsauf-

sichtsrecht, Hygienerecht, Abfallrecht, Ordnungsrecht/Polizeirecht, Verwaltungsrecht, 

Vollstreckungsrecht und Förderrecht. Zum Privatrecht zählen das BGB, Nachbarrecht, In-

solvenzrecht und Zwangsvollstreckungsrecht.  

Herr Gerlach stellte als Beispiele für Eingriffsmöglichkeiten nach dem BauGB die städte-

baulichen Gebote (Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot, Rückbaugebot), die Ent-

eignung, das allgemeine Vorkaufsrecht sowie die Vorkaufsrechtssatzung vor. Für jede der 

Eingriffsmöglichkeiten wurden die Bedingungen zu Inhalt, Ermächtigungsgrundlage, spe-

zifische Tatbestandsvoraussetzung, sonstige Voraussetzungen, Verfahren, Vollstreckung 

und Vollzug sowie ggf. Kostentragung tabellarisch aufgelistet und mit einem Fallbeispiel 

konkret erläutert. Daran anschließend stellte Herr Gerlach die hoheitlichen Eingriffsbefug-

nisse in anderen Rechtsbereichen dar. Hierzu gehören: Bauordnungsrecht (Bauord-

nungsbehörde), Denkmalsrecht (Denkmalbehörde), Ordnungsrecht (Ordnungsbehörde), 

Abfallrecht (Abfallbehörde), Hygienerecht (Gesundheitsbehörde). Jedes der hoheitlichen 

Eingriffsbefugnisse wurde ebenfalls mit einer tabellarischen Zusammenstellung sowie ei-

nem Fallbeispiel anschaulich vorgestellt.  

Als sonstige Handlungsmöglichkeiten stellte Herr Gerlach weiterhin vor: Ermittlung des 

Sachverhaltes (z. B. bzgl. behördlicher Betretungsrechte), Vollstreckung von hoheitlichen 

Eingriffen, Bestellung eines Vertreters von Amts wegen (z. B. § 16 VwVfG oder § 207 

BauGB) oder eines Pflegers nach BGB, Zwangsvollstreckung von öffentlichen Forderun-

gen in das Grundstück (ggf. Zwangsverwaltung oder Zwangsversteigerung), Eigentums-

aufgabe (§ 928 BGB) und Insolvenzverfahren. Auch hier erfolgte jeweils eine umfangrei-

che detaillierte Einführung in die konkreten Vorgaben und Rahmenbedingungen (zusätz-

lich veranschaulicht durch Fallbeispiele).  
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Abschließend ging Herr Gerlach noch auf strategische Ansätze auf kommunaler Ebene, 

Förderinstrumente sowie aktivierende Ansätze ein. Zu den strategischen Ansätzen auf 

kommunaler Ebene gehören für ihn die Erarbeitung von Bewertungsmaßstäben und Krite-

rien, die Problemerfassung und -bewertung, die Problembeobachtung (Monitoring) und 

die Erarbeitung einer Gesamtstrategie (mit u. a. folgenden Handlungsfeldern: räumliche 

Schwerpunktbereiche, Prioritätenliste, Handlungsmöglichkeiten/Instrumentenmix, Verant-

wortlichkeiten, Verwaltungskoordinierung). Als Förderinstrumente benannte er die allge-

meine "Rückbauförderung" (Förderung von Sicherungsmaßnahmen und Mod.-/Inst.-

Förderung in der klassischen Stadterneuerung), die spezielle Rückbauförderung Stad-

tumbau Ost sowie die steuerliche Förderung (wenn förmliches Sanierungs- oder Entwick-

lungsgebiet). 

Als mögliche aktivierende Ansätze benannte er die freiwilligen Eigentümerstandortge-

meinschaften, kooperative Ansätze, Eigentümermoderatoren, Wächterhäuser (mietfreie 

Nutzung leer stehender Immobilien zur Bewahrung vor Verfall) sowie die Öffentlichkeits- 

und Netzwerkarbeit. 

Im Anschluss an eine umfangreiche Diskussion und Austausch der Teilnehmer zu den 

Umsetzungsschwierigkeiten in der Praxis stellte Frau Dr. Barbara Kaaden (Bürgermeiste-

rin und Amtsleiterin Stadtentwicklung Stadt Merseburg) die konzentrierte Aktion bei 

Schrottimmobilien und Durchsetzung des besonderen Städtebaurechtes in der Stadt Mer-

seburg vor. Die Stadt Merseburg steht vor vielen Herausforderungen (Image, fragmentier-

te Stadt, Bauzustand, Leerstand, Arbeitslosigkeit, Bevölkerungsentwicklung). Frau Dr. 

Kaaden führte zum Bauzustand aus, dass ca. 20 Prozent des Wohnungsbestandes noch 

teil- bzw. unsaniert ist. Der Wohnungsleerstand liegt bei ca. 10 Prozent (davon 51 Prozent 

bei sanierten Wohnungen und 49 Prozent bei teil- und unsanierten Wohnungen) und bis 

2025 wird ein Einwohnerschwund in Höhe von 17,3 Prozent prognostiziert. 

Da Frau Dr. Kaaden bereits beim Workshop am 02.10.2014 die beiden Ansätze "Klassi-

sche Ausschreibung Grundstücksentwicklung Baulücke" und "Leerstandsmanagement" 

vorgestellt hatte, erfolgte nun die Darstellung der beiden weiteren Ansätze "konzentrierte 

Aktion bei Schrottimmobilien" und "Durchsetzung des besondere Städtebaurechts". Zur 

konzentrierten Aktion bei Schrottimmobilien führte Frau Dr. Kaaden aus, dass dies eine 

gemeinsame Aktion der Stadt und privater Kaufinteressenten sei (Abstimmung). Es erfol-

ge eine Begleitung privater Aktivitäten durch Verwaltungshandeln ("Druck") sowie An-

schreiben und Ordnungsverfügungen an die Eigentümer. Voraussetzungen hierfür seien 

jedoch geeignete Investoren, eine attraktive Lage, die Zusammenarbeit von Stadt und 

Bauaufsichtsbehörde, eine umfangreiche Beratung und Begleitung sowie unbedingt För-

dermittel und/oder steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten. Bei der Durchsetzung des 

besonderen Städtebaurechts erfolge eine Enteignung gemäß § 85 BauGB oder ein Mo-
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dernisierungs- und Instandsetzungsgebot gemäß § 177 BauGB. Die Voraussetzungen 

hierfür seien Fördermittel für die Kommune, eine Zusammenarbeit von Stadt und Bauauf-

sichtsbehörde, eine umfangreiche Beratung und Begleitung durch das Ministerium für 

Landesentwicklung und Verkehr (MLV) und das Landesverwaltungsamt sowie eine juristi-

sche Beratung der Kommune. 

Im Anschluss an den Vortrag führte Frau Dr. Kaaden die Teilnehmer bei einem sehr an-

schaulichen Stadtrundgang zu mehreren im Vortrag zuvor vorgestellten Problemimmobi-

lien in der Merseburger Innenstadt.  

Nach der Mittagspause stellte Frau Claudia Redling (Leiterin der AG "Erhaltung sanie-

rungsbedürftiger Gebäude" und Mitarbeiterin im Stab des Beigeordneten für Stadtentwick-

lung, Bau und Verkehr, Landeshaupt Magdeburg) mit einem Erfahrungsbericht den Um-

gang mit sanierungsbedürftigen Immobilien in der Stadt Magdeburg vor.  

Seit April 2014 gibt es eine "Arbeitsgruppe zur Erhaltung sanierungsbedürftiger Immobi-

lien" für die "Problemviertel" in Magdeburg. Eine Ausdehnung auf das gesamte Stadtge-

biet ist geplant. Hintergrund ist, dass die Kooperation im Quartier (KIQ) nur für den Südos-

ten Magdeburgs gilt (Westerhüsen, Salbke, Fermersleben) und Erfahrungen im Rahmen 

der Sanierungsmaßnahme "Buckauer Insel" vorliegen. Es wurde eine dezernatsübergrei-

fende Vernetzung erreicht und folgende Ziele der Arbeitsgruppe definiert: Erhaltung der 

Gebäude an städtebaulichen Schwerpunkten, Kategorisierung der Immobilien mit städte-

baulichen Mängeln nach Bedeutung im Stadtbild und Eingriffserfordernis, Ermittlung und 

Kontaktaufnahme zu den Eigentümern, Erstellung eines grundstückbezogenen Exposés 

zur Vermittlung an interessierte Bauherren, Vereinheitlichung des Verfahrensweges, wenn 

der/die Eigentümer wirtschaftlich nicht in der Lage ist, Maßnahmen durchzuführen (Ver-

fahren zur Zwangsversteigerung), Vereinheitlichung des Verfahrensweges bei städtebau-

lichen Geboten (hier: Sanierungsvereinbarung), Vereinheitlichung des Verfahrensweges, 

wenn der/die Eigentümer nicht auffindbar oder zahlungsunfähig ist (Erbengemeinschaf-

ten, Insolvenz).  

Als (potenzielle) Maßnahmen der AG schilderte Frau Redling: Grundlagenermittlung, 

Schwerpunktobjekte mit Hilfe eines Ampelsystems bestimmen und besprechen, regelmä-

ßige Beratungen (i. d. R. alle 14 Tage), Koordinierung der hoheitlichen Maßnahmen, ge-

meinsames Laufwerk, Anschreiben der Eigentümer (Verkaufsabsichten, Fördermittel, Un-

terkünfte für Asylbewerber), Beantragung der Zwangsversteigerung, Vermittlung von Inte-

ressent und Eigentümer, geeignete Objekte für die Denkmalbörse filtern. 

Zu den bereits erzielten Ergebnissen gehören eine verbesserte interne Vernetzung sowie 

eine erreichte Verstärkung des Problembewusstseins der Eigentümer durch Fragebögen 
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(u. a. wurde Interesse an Fördermitteln für Sanierungsmaßnahmen durch Information 

über steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten geweckt). Auch für Unterkünfte für Asylbe-

werber konnte bei Eigentümern Interesse geweckt werden. Hinsichtlich der Ausweisung 

neuer Sanierungsgebiete wurden eine Sensibilisierung der Fachbereiche und eine noch 

engere Vernetzung erreicht.  

An einem Fallbeispiel benannte Frau Redling als Hürden den Eigentümerkontakt (Wohn-

sitz im Ausland, Vertreterbestellung, Firma aus Grundbuch gelöscht), die nur begrenzten 

rechtlichen Mittel bei fehlender Kooperationsbereitschaft der Eigentümer, die langwierigen 

Verfahren (Vorlaufzeit bei der Ausreichung von Fördermitteln) sowie die Kosten und Sen-

kung der Fördermittel.  

Ein weiteres Praxisbeispiel stellte Herr Christian Villiers (Sachgebietsleiter Stadtentwick-

lung, Stadt Zeitz) vor. Die Stadt Zeitz ist durch erhebliche Bevölkerungsrückgänge und ei-

nen hohen Leerstand geprägt. Aus dem innerstädtischen altbaugeprägten Stadtumbau-

Fördergebiet (FG 1) stellte Herr Villiers zwei verschiedene Fallbeispiele vor. Im ersten Fall 

kaufte der Eigentümer bzw. die Eigentümerin eines sanierten Hauses im Altbauquartier 

die verwahrloste Problemimmobilie auf dem Nachbargrundstück, um weiteren von diesen 

Problemimmobilien ausgehenden Schaden auf das eigene Grundstück abzuwenden. Das 

schadhafte Gebäude wurde mit Aufwertungsmitteln aus dem Förderprogramm Stadtum-

bau Ost gesichert bzw. modernisiert und instandgesetzt. Im zweiten Fallbeispiel gibt es 

eine hohe Mitwirkungsbereitschaft von Eigentümern an der Durchführung des Stadtum-

bauprozesses. Ein Eigentümer blockiert jedoch die erforderlichen Aufwertungen und 

Wohnumfeldverbesserungen durch Klagen. Dies führte zu unnötigen Verzögerungen im 

Fördermittelabfluss. Dieser Eigentümer kommt auch seinen Instandhaltungspflichten nicht 

nach. Sein Denkmal ist leer stehend und verfällt. Hier wird die Anwendung eines Moderni-

sierungs- und Instandsetzungsgebotes nach § 177 Baugesetzbuch (BauGB) geprüft. 

Mit einem weiteren Fallbeispiel aus der Stadt Zeitz zur "Erweiterung Grünfläche am Kalk-

tor" erläuterte Herr Villiers die Prüfung der Vorbereitung eines Rückbaugebotes nach 

§ 179 BauGB bzw. der Enteignung und die bereits erfolgte Aneignung mit dem Ziel des 

Abbruchs zur Erweiterung einer öffentlichen Parkanlage (Goethepark). Ein verwahrlostes 

Gebäude wurde "herrenlos" gestellt. Die Stadt Zeitz hat sich daraufhin das verwahrloste 

Gebäude mit Grundstück angeeignet, um es für die Erweiterung des Goetheparks abzu-

brechen. Bei einem weiteren Gebäude ist der Eigentümer nicht bereit, das verwahrloste 

Grundstück zum Verkehrswert an die Stadt zu veräußern. Hierzu werden nun seitens der 

Stadt die Möglichkeiten der Enteignung und des Rückbaugebotes geprüft. 

Die gewonnenen Erkenntnisse und zum Teil auch noch offen gebliebenen Fragen zum 

Thema Problemimmobilien und schwierige Eigentumsverhältnisse wurden am Ende des 
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Workshops von Herrn Dr. Reinhard Aehnelt (IfS Berlin/Begleitforschung Stadtumbau) zu-

sammengefasst und er dankte allen Referenten und Teilnehmern für die aktive Beteili-

gung und der Stadt Merseburg für ihre Gastfreundschaft.  

Workshop am 25.06.2015 in der Stadt Bitterfeld-Wolfen: Gestaltung von Grün- und 

Freiflächen - Renaturierung und Nachnutzungsstrategien 

Der 31. Workshop der Begleitforschung zum Stadtumbau widmete sich am 25.06.2015 im 

historischen Rathaus Bitterfeld dem Thema "Gestaltung von Grün- und Freiflächen ï 

Renaturierung und Nachnutzungsstrategien". Nach einer Begrüßung durch Herrn Dr. 

Steffen Fliegner, dem Leiter der AG Begleitforschung Stadtumbau, und einem Grußwort 

der gastgebenden Stadt Bitterfeld-Wolfen durch die Oberbürgermeisterin der Stadt Frau 

Petra Wust, leitete Frau Dr. Marie Bachmann (IfS Berlin/Begleitforschung Stadtumbau) in 

das Thema des Workshops ein.  

Frau Dr. Bachmann stellte dar, dass das Thema "Grün in der Stadt" an Aktualität und 

Bedeutung stark zugenommen hat. Dies wird u. a. daran deutlich, dass erstmals in einem 

Bundesministerium die Ressorts für Umwelt und Bauen vereinigt wurden (BMUB), es ei-

nen neuen Fokus auf "Grün in der Stadt"/"Urbanes Grün" (Kongress/Grünbuch von 

BMUB, BMLE, BfN) gibt und dass der Fokus bei der Städtebauförderung nicht mehr vor-

rangig auf die Aufwertung und das Stadt-/Landschaftsbild, sondern nun auch auf den Na-

turschutz und die Biodiversität im urbanen Kontext gerichtet wird. 

Die Fördermöglichkeiten/-bedingungen haben sich mit der Verwaltungsvereinbarung zur 

Städtebauförderung 2015 verändert ("Bund und Länder unterstreichen die Bedeutung von 

Grün- und Freiräumen in den Städten und Gemeinden für den Umwelt-, Klima- und Res-

sourcenschutz, die biologische Vielfalt, die Gesundheit und den sozialen Zusammenhalt 

in den Stadtquartieren." VV 2015, S. 2). Alle Städtebauförderprogramme können zur 

"Umsetzung von Grün- und Freiräumen" eingesetzt werden. Bisher wurde das Thema 

"Grün in der Stadt" in den INSEKs jedoch relativ wenig berücksichtigt, obwohl die mit ei-

nem INSEK verbundenen Aufgaben eines integrierten Ansatzes und einer nachhaltigen 

Stadtentwicklung dies eigentlich nahelegen (ein Beispiel für eine mögliche Integration des 

Themas ist das INSEK von Halberstadt, da es hier ein eigenes Handlungsfeld Grünstruk-

turen und Freiraum gibt).  

Das Spektrum der grünen Infrastruktur in der Stadt ist insgesamt sehr groß (Parkanlagen, 

Spielplätze, Straßengrün/Bäume, Sportflächen, Kleingärten, private Gärten/Höfe, Friedhö-

fe, Gärtnereien, Uferflächen, Biotopflächen, urbane Landwirtschaft, urbane Wälder, Grün-

flächen innerhalb gewerblicher Flächen, Dach-/Fassadenbegrünung). Die Einsatzfelder 

http://stadtumbau-sachsen-anhalt.de/workshop_25_06_2015.htm
http://stadtumbau-sachsen-anhalt.de/workshop_25_06_2015.htm
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für urbanes Grün liegen dabei bei der Wiedernutzung (Renaturierung), der Erstnutzung 

sowie der Zwischennutzung. Vom urbanen Grün werden vielfältige Effekte erwartet: sozia-

ler Zusammenhalt/Identifikation (z. B. Bürgergärten), Erholung/Bildung (z. B. Naturerfah-

rungsräume), Gesundheit (z. B. reduzierte Lärm-/Schadstoffbelastung), Stadtklima (z. B. 

urbane Wälder, Weideflächen), Naturschutz und Biodiversität (Fauna/Flora). Als räumli-

che Bewertungskriterien dienen dabei der städtische Kontext, die Vernetzung, die Dichte 

und der Flächenumfang. 

Dabei verlaufen die Entwicklungen in den Kommunen sehr unterschiedlich, denn in eini-

gen Großstädten/Boom-Regionen gibt es Nutzungskonkurrenzen um bestehende Freiflä-

chen (Nutzungsdruck auf Grün-/Freiflächen, Baulandmobilisierung wegen fehlendem 

Wohnraum und steigenden Immobilienpreisen). In vielen Klein- und Mittelstädten in 

schrumpfenden Regionen entstehen hingegen durch Entleerung und bauliche Rückent-

wicklungen neue Freiflächen (Probleme mit Nachnutzung und Finanzierung der Pflege). In 

den Großstädten kann bei gleichzeitiger Reduzierung des Flächenverbrauchs im Außen-

bereich und einem Flächenrecycling im Innenbereich eine qualitative Stärkung der inner-

städtischen Freiflächen versucht werden (Strategie zur doppelten Innenentwicklung). 

Im Jahr 2015 gab es bundesweit bereits mehrere Veranstaltungen zum "Grün in der 

Stadt" und in den letzten Jahren auch viele Veröffentlichungen (Grün in der Stadt/Grün-

buch Stadtgrün, BMUB 2015; Urbanes Grün - Konzepte und Instrumente, NRW 2014; 

Freiraum und Naturschutz in der Stadtentwicklung, Land Brandenburg 2013, Freiräume 

entwickeln, Lebensräume schaffen, Land Hessen 2012). Mehrere große Studien und For-

schungsvorhaben sind ab 2015 geplant (u. a. Biologische Vielfalt und Naturschutz im 

Stadtumbau/BfN, Umweltgerechtigkeit in der Sozialen Stadt/BBSR). 

Frau Gabriele Pütz (Landschaftsarchitektin, Büro gruppe F Landschaftsarchitekten Berlin) 

stellte daran anschließend mit ihren Vortrag "Urbanes Grün - Freiräume in der Stadt" 

Handlungsfelder und konkrete Beispiele vor. Zunächst erläuterte sie, wie es zur Renais-

sance des urbanen Grüns kam und dass es historische Bezüge des urbanen Grüns gibt 

(Gartenstadtbewegung, Volkspark). Zur Frage, was das urbane Grün heute charakteri-

siert, führte sie aus, dass sich der Stadt-Land-Gegensatz auflöst, es urbane Agglomerati-

onsräume und gleichzeitig Leerräume in der Stadt gibt. Es existieren in der Stadt ländliche 

Nutzungen, Großstadtimker und Nahrungsmittelproduktion. Es entwickelt sich vertikales 

Grün und Städte gelten sogar als Hotspots der Biodiversität (biologische Vielfalt).  

Für die Freiräume in der Stadt bedeutet dies, dass die Parkidee neu gedacht und dass 

Grün als Instrument der Stadtentwicklung genutzt werden muss. Gleichzeitig gibt es heute 

mehrere Herausforderungen des urbanen Grüns: Kostenreduzierung und extensive Pfle-

ge, Partizipation und Mitgestaltung, Nutzen statt Besitzen. Frau Pütz stellte abschließend 
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Beispiele zu diesen Herausforderungen vor: Leisepark/Umnutzung Friedhof (Kostenredu-

zierung und extensive Pflege), Charette Böcklerpark, Berlin, Herbert Hoover Schule, Ber-

lin (Partizipation und Mitgestaltung), Bettina Brache, Schorfheideviertel, Berlin (Nutzen 

statt Besitzen). Weitere Beispiele für Einsatzfelder des urbanen Grüns sind: Urbaner Wald 

(Leipzig), Steppe und Prärie, Beweidung, inszenierte Wildnis (kleine Wildnis Osdorf, 

Hamburg), extensive Nachnutzung (Leisepark/Umnutzung Friedhof).  

Am Beispiel der urbanen Seeufergestaltung in einer Bergbaufolgelandschaft in der Stadt 

Bitterfeld-Wolfen stellte Herr Stefan Hermann (Geschäftsbereichsleiter Stadtentwicklung 

und Bauwesen der Stadt Bitterfeld-Wolfen) das erste Praxisbeispiel aus Sachsen-Anhalt 

vor.  

Die "Goitzsche" war vor dem Tagebau ein großes gemischtes Laubwaldgebiet, das mit 

dem Beginn der Braunkohleförderung im Raum Bitterfeld ab 1839 verschwand. Im Zeit-

raum 1960-1991 entwickelte sich in der DDR ein großflächiger Braunkohleabbau mit dem 

Ziel der eigenständigen Versorgung mit Rohstoffen. Im Mai 1999 wurde mit der Flutung 

der Goitzsche (dem ehemaligen Tagebaugebiet) begonnen, die für einen Zeitraum von 

zehn Jahren geplant war.  

Durch die Flut im Jahr 2002 wurde dieser langsame Prozess massiv abgekürzt und die 

Realisierung der Bitterfelder Wasserfront wurde bereits im Jahr 2003 mit den ersten Bau-

tätigkeiten begonnen (Spundwände, Bau der Molen etc.). Es wurden ein Yachthaften so-

wie Promenaden errichtet und es entstanden mehrere gastronomische Einrichtungen. Der 

Pegelturm, der im Rahmen der Flutung errichtet wurde, ist zu einem Wahrzeichen von Bit-

terfeld geworden. Im Rahmen des geführten Stadtrundgangs durch die Stadt Bitterfeld-

Wolfen unter Leitung von Herrn Hermann wurde auch die Bitterfelder Wasserfront besich-

tigt. 

Die Abteilungsleiterin Stadtplanung der Stadt Halberstadt, Frau Siegrun Ruprecht, berich-

tete von der Entstehung und Umsetzung eines Projektes mit Bürgerbeteiligung in der Alt-

stadt von Halberstadt ("Bürgergärten Judenstraße"). Das städtische Grundstück in der 

Judenstraße hat eine exponierte Lage am Übergang Domplatz-Altstadt und liegt an einer 

wichtigen Wegbeziehung im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet Innenstadt.  

An die frühere Bedeutung der jüdischen Geschichte in Halberstadt erinnern nur noch der 

Name der Straße, ein Mahnmal für die ehemalige Synagoge und das Berend-Lehmann-

Museum. Im Jahr 1728 hatte Halberstadt die größte jüdische Gemeinde Mitteleuropas, 

seit 1945 ist die jüdische Gemeinde aufgelöst. Im Jahr 1999 erfolgten der Umbau der 

Straße und die Anlage einer Freifläche unter Verwendung des Portals eines ehemaligen 

Palais. Im Jahr 2010 zeigte sich als Problemstellung, dass die Wohnhäuser weitgehend 
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saniert waren, die bestehenden Brachflächen als Ergebnis des Flächenabrisses der 

1980er Jahre aber insgesamt ein abstoßendes, ungepflegtes Erscheinungsbild boten (un-

geordnetes Parken, Lagerung von Baustoffen, Müll und Hundekot). Die mit 6.000m² sehr 

große ungeordnete Fläche führte zu Unzufriedenheit bei Bewohnern/Eigentümern, die ein 

ansprechendes Wohnumfeld für ihr saniertes Quartier wünschen. Ortsfremde konnten 

sich bei Stadtrundgängen nicht gut orientieren. Eine Bebauung war zeitnah nicht in Aus-

sicht.  

Nachdem im IBA-Zeitraum 2005-2010 das Motto "Kultivierung der Leere" gewählt worden 

war, wurde bei der Erstellung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes im Zeitraum 

von 2010-2013 als Maßnahme die (Zwischen-)Nutzung der Brachfläche eine Aufwertung 

des Wohnumfeldes und bessere Außenwirkung vorgesehen. Es wurde an der Hochschule 

Anhalt in Bernburg ein Bachelorthema mit den folgenden Aufgabenstellungen vergeben: 

dauerhaft niedriger Aufwand an Pflegekosten, Beteiligung der Anwohner am Planungs-

prozess, optische Aufwertung des Areals, Erhaltung der Verwertbarkeit der Grundstücke 

als Bauland, Integration der bereits gestalteten Platzfläche, Schaffung eines begrenzten 

Angebots für parkende Fahrzeuge. Dieser Aufgabe hat sich eine Landschaftsarchitektur-

studentin der Hochschule Anhalt gestellt. 

Nach einer öffentlichen Einladung ("Ein neues Gewand für die Judenstraße") startete 

2012 der Planungsprozess gemeinsam mit den Bürgern. Hierzu wurden mehrere Treffen 

mit interessierten Bürgern durchgeführt, in denen dann auch verschiedene Entwurfsvari-

anten unter Verwendung der Bürgerhinweise vorgestellt und diskutiert wurden. Der Pro-

zess wurde durch Berichte in der Lokalpresse begleitet. Ein überarbeiteter Entwurf sah 

dann u. a. auch Anwohnergärten mit 130 m² bzw. 220 m² oder 180 m² (mit Wasseran-

schluss) sowie einen Anwohnerpark (mit Weingarten, Spiel- und Erholungsmöglichkeiten, 

Grillstation und Holzpergola) vor.  

Für die Nutzung der Bürgergärten wurden vereinbart, dass die Gärten den Pächtern von 

der Stadt kostenlos zur Verfügung gestellt werden, die Pflege durch die Pächter erfolgt, es 

ein gemeinsam erarbeitetes Regelwerk gibt, keine Bebauung erlaubt ist und sobald ein 

Bauinteressent vorhanden, ist eine Kündigungsfrist von drei Monaten gilt (jedoch erstmals 

zum 31.12.2017). An der Umsetzung waren mehrere Behörden beteiligt (Denkmalpfle-

ge/Archäologie, Altlastenfreistellung, Wasserrecht für öffentlichen Brunnen) und der Stadt-

rat ermöglichte im Juni 2013 mit dem Ausführungsbeschluss zur Umgestaltung der Ju-

denstraße mit Mitteln aus dem Programm "Städtebauliche Sanierungs- und Entwick-

lungsmaßnahme Halberstadt-Innenstadt" die Realisierung. Nach einer kurzen Bauzeit 

Mai/Juni 2014 folgte die Eröffnung am 13. Juni 2014. 
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Ein Jahr nach der Eröffnung heben Anwohner als lobenswert das aufgewertete Stadtbild, 

die verbesserte Wohnqualität, den Aufbau von Nachbarschaftsbeziehungen hervor. Tou-

risten würden sich länger aufhalten, die 18 festen Stellplätze ein besseres Bild schaffen. 

Als Kritik wurde geäußert, dass Informationstafeln fehlen, Pkw-Stellplätze weggefallen 

seien, der Spielhügel werde nicht genutzt und könnte anderweitig als zusätzlicher Garten 

genutzt werden. Insgesamt wird die Erneuerung aber als positive Entwicklung und gutes 

Beispiel für weitere Flächen angesehen.  

Als weiteres Praxisbeispiel wurde die Salineinsel in Schönebeck von Frau Ulrike Wo-

reschk (Stadtplanungs- und Stadtentwicklungsamt der Stadt Schönebeck) und Frau Eli-

sabeth Köllmann (Freie Landschaftsarchitektin) und die damit verbundene Wandlung ei-

ner Industriebrache zum Bürgerpark vorgestellt.  

Die Planung begann im Anschluss an die IBA im Jahr 2010. Ziel war es, die brachliegen-

de Salineinsel am Rand der Altstadt für die Bürger und Touristen als Freizeit- und Erho-

lungsfläche zugänglich und nutzbar zu machen. Nach umfangreichen Bestandsaufnah-

men und -analysen wurden im Entwurf zum "Bürgerpark Salineinsel" mehrere Areale fest-

gelegt (Salzmagazin, Bahnschwellenzirkel, Sandspielfeld, Kanalplatz, Blütenfuge, Spiel-

fuge, Bühne, Elbbalkon). Im östlichen Bereich der Salineinsel ist für einen späteren Zeit-

punkt noch der Bau eines Tierheimes vorgesehen. 

Zum Zeitpunkt 2010/11 wurde die an der Elbe gelegene Salineinsel noch als Lagerfläche 

genutzt (Bauschutt, Natursteine, Bahnschwellen). Im September 2013 wurde die Ausfüh-

rung und Umsetzung der Planung abgeschlossen. Insgesamt wurde eine Bausumme von 

1,74 Mio. Euro eingesetzt. Auf einer Flächengröße von rund 11,6 ha wurde eine 9,0 ha 

große öffentliche Grünanlage realisiert. Die Salineinsel wird seit 2013 als Bürgerpark ge-

nutzt und es existieren vielfältige Erholungs-, Sport- und Spielmöglichkeiten.  

Ein deutlich großflächigeres Projekt stellt der Landschaftszug in Dessau-Roßlau dar, den 

Frau Dr. Kirsten Lott (Sachgebietsleiterin Freiraum- und Grünplanung der Stadt Dessau-

Roßlau) als abschließendes Praxisbeispiel vorstellte. Das Grundprinzip ist, dass der 

Landschaftszug Teil des Stadtumbaukonzeptes ist. Unter dem Titel "Stadtinseln - urbane 

Kerne, landschaftliche Zonen" soll die Stadt langfristig in einzelne urbane Kerne "verin-

seln", dazwischen entstehen auf Abrissflächen neue innerstädtische Landschaften. Dahin-

ter liegen die Prinzipien Konzentration und Extensivierung: Urbane Funktionen und Nut-

zungen werden auf den Kern konzentriert (Stärkung bestehender Stadtstruktur, kultureller 

Angebote, städtischer Infrastrukturen). Gleichzeitig findet im "Landschaftszug" eine Ex-

tensivierung statt, sowohl hinsichtlich einer Ausdünnung von städtischer Infrastruktur als 

auch in der Unterhaltung der entstehenden Freiflächen.  
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Für den Landschaftszug gibt es ein zeitlich und räumlich flexibles Entwicklungskonzept. 

Der Prozess ist nicht abgeschlossen (der Landschaftszug ist eine Prozesslandschaft). Als 

ökologische Prinzipien wurden die Einbindung in die Umgebung und vielfältige Standort-

bedingungen zugrunde gelegt. Hinsichtlich der zeitlichen Entwicklung erfolgen eine priori-

täre Umsetzung und strategische Initialbereiche (Trittsteine).  

Als gestalterisches Grundgerüst wurden mehrere Aspekte festgelegt: Flächen in kultivier-

ter Weite (extensiv bewirtschaftete, großräumige Flächen), Spuren (Relikte und Erinne-

rungen), Wege und Querungen (verbinden die Kerne und queren die landschaftlichen Zo-

nen), Ränder (sind Übergangszonen zu den urbanen Kernen, sie können intensiver ge-

staltet sein oder sind Abschirmgrün), Patenflächen (auch Claims, sind wegen ihrer Klein-

teiligkeit hier angelegt), Solitäre/Landmarken (Eichengruppen zur Akzentuierung und 

Wiederholung, Landsitze als dauernde Einrichtungen). Dabei stellen die Claims und Ei-

chengruppen Module dar und die Spuren, Nutzungen und Ordnungsstrukturen werden als 

Motive interpretiert.   

Es gibt zwei grundsätzliche Pflegestrategien: eine intensive kleinteilige und eine extensive 

großflächige Pflege. Diese können nebeneinander existieren. Für den Großteil des Land-

schaftszuges wird eine flächendeckende extensive Pflege mit großräumiger Technik prak-

tiziert. Zum einen gibt es also das Modell extensiv ("Landwirt"), das mit großräumiger 

Technik auf großen, zusammenhängenden Flächen arbeitet. Das andere Modell ("Land-

meister") agiert mit einer kleinteiligen Pflege in den Randbereichen, hat Kontakt zur 

Nachbarschaft und wird von Akteuren betreut. 

Die Patenflächen sollen nur so groß sein, dass die Paten mit der entsprechend notwendi-

gen Bewirtschaftung nicht überfordert sind. Die Paten entlasten die Stadt vom Pflegeauf-

wand für die Flächen und sie verbreiten die Idee des Stadtumbaus. Das bekannteste Pa-

tenmodell ist die Claimidee "400 m2 Dessau". Gegenpol zum Patenmodell sind Sukzes-

sionsstreifen und Abbruchrelikte mit Ruderalvegetation. Hier findet keine Pflege statt, nur 

aus Verkehrssicherheitsgründen ein gelegentlicher Rückschnitt der Ränder. Abschließend 

stellte Frau Dr. Lott eine Vielzahl der Maßnahmen und Projekte vor (Kartoffelfest im Quar-

tiershof, urbane Farm, Hochbeetkurse, Apothekergarten, Garten der Sinne, Kurzum-

triebsplantage, BMX-Strecke etc.). 

Die Veranstaltung endete mit einer Zusammenfassung von Herr Dr. Reinhard Aehnelt 

(IfS Berlin/Begleitforschung Stadtumbau) und einem Dank an alle Referenten und die 

gastgebende Stadt Bitterfeld-Wolfen. 
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Workshop am 5.11.2015 in der Stadt Oschersleben: Wie geht es weiter im Stadtum-

bau? Zukünftige Schwerpunkte im Land Sachsen-Anhalt 

Zu Beginn des 32. Workshops am 5. November 2015 begrüßte der Bürgermeister der 

gastgebenden Stadt Oschersleben, Herr Benjamin Kanngießer, die angereisten Gäste im 

Hotel etropolis an der Motorsport-Arena. Frau Dr. Marie Bachmann (IfS Berlin/Begleit-

forschung Stadtumbau) führte in das Thema "Wie geht es weiter im Stadtumbau? Zu-

künftige Schwerpunkte im Land Sachsen-Anhalt" ein. Zum Einstieg erläuterte sie kurz 

die bisherigen unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen in den beiden Programmen 

Stadtumbau Ost (ab 2002) und Stadtumbau West (ab 2004). Mit 1,5 Mrd. Euro entfiel im 

Zeitraum 2002-2014 der größere Anteil der insgesamt eingesetzten Bundesmittel in Höhe 

von 2,2 Mrd. Euro auf den Stadtumbau Ost. Bis zum Frühjahr 2016 läuft die Evaluierung 

der beiden Programme Stadtumbau Ost und West.  

Das Land Sachsen-Anhalt hat im Zeitraum 2002-2014 rund 250 Mio. Euro aus dem Pro-

gramm Stadtumbau Ost erhalten (17 Prozent aller Bundesmittel), die gleichmäßig auf die 

Bereiche Rückbau und Aufwertung verteilt wurden. Insgesamt ist das Programm in Sach-

sen-Anhalt ein Erfolg, denn es konnten im genannten Zeitraum rund 75.000 Wohneinhei-

ten mit Fördermitteln rückgebaut und damit die Leerstandsquote gesenkt werden (2001: 

17 Prozent, 2013: 13 Prozent). Es gibt aber noch starke Divergenzen, denn die Erfolge 

sind in den beiden Großstädten am höchsten und es gibt prosperierende und schrump-

fende Kommunen (Spanne der Leerstandsquote 2013: 6-26 Prozent). 

Die bisherige negative Bevölkerungsentwicklung in Sachsen-Anhalt (1990-2013 starke 

Abnahme) setzt sich fort, denn der demografische Wandel und die Abwanderungen be-

stehen weiterhin. Die sozioökonomischen Probleme sind stärker als in den meisten west-

deutschen Bundesländern (dritthöchste Arbeitslosenquote) und die geringen Steuerein-

nahmen führen zu einer Finanzschwäche der Kommunen. Die Innenstädte weisen immer 

noch eine Funktionsschwäche in Bezug auf den Einzelhandel auf und in den Städten be-

stehen weitere bzw. steigende Leerstände (vor allem im Altbau und im privaten Woh-

nungsbestand). Gleichzeitig sinken die Rückbautätigkeiten vor allem bei der Organisierten 

Wohnungswirtschaft.  

Der Blick in die Zukunft anhand der laufenden Raumbeobachtung des BBSR zeichnet für 

Sachsen-Anhalt leider kein unbeschwertes Bild, denn bis 2030 wird eine negative Bevöl-

kerungsentwicklung erwartet (bis zu -15 Prozent), dementsprechend wird auch die Haus-

haltsentwicklung bis 2030 (bis zu -15 Prozent) und die Wohnflächennachfrage bis 2030 

überwiegend negativ ausfallen. Bis zum Jahr 2030 werden wieder wachsende Leerstände 

prognostiziert, insbesondere im Bestand der Mehrfamilienhäuser (> 40 Prozent). Der 

http://stadtumbau-sachsen-anhalt.de/workshop_05_11_2015.htm
http://stadtumbau-sachsen-anhalt.de/workshop_05_11_2015.htm
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Neubaubedarf für Wohnflächen bis zum Jahr 2020 liegt im Bereich der Mehrfamilienhäu-

ser bei Null. Es gibt aber auch immer unkalkulierbare Entwicklungen (aktuell vor allem 

Veränderungen in der Bevölkerungsentwicklung durch steigende Flüchtlingszahlen).  

Vor diesem Zukunftsszenario stellt sich die Frage, wie die Erfolge des Stadtumbaus in 

Sachsen-Anhalt fortgesetzt bzw. gesteigert werden können und welche Programmteile 

dazu verstetigt bzw. angepasst werden müssen. Weitere Fragen sind: Wie können die 

überwiegend privaten Eigentümer von leer stehenden Altbauten zukünftig stärker erreicht 

werden? Kann wirklich jeder leer stehende Altbau erhalten bleiben? Wodurch kann die 

Organisierte Wohnungswirtschaft wieder stärker am Stadtumbau beteiligt werden? Und 

wie können die verschiedenen Anforderungen in Ost und West in einem gemeinsamen 

Programm berücksichtigt werden? 

Herr Dr. Steffen Fliegner (Geschäftsbereich Stadtentwicklung und Umwelt, Fachbereich 

Planen der Stadt Halle/Saale) berichtete dazu unter dem Titel "Von massiver Schrump-

fung zu leichtem Wachstum" von den Erfahrungen und Entwicklungen beim Stadtumbau 

in der Großstadt Halle. Nach einer stark rückläufigen Bevölkerungsentwicklung im Zeit-

raum 1990 bis 2001 setzte ab 2002 eine leichte Konsolidierung ein. Seit 2010 übersteigt 

das positive Wanderungssaldo den negativen natürlichen Saldo. Die Bevölkerungszu-

wächse sind insbesondere in den innerstädtischen Stadtteilen zu verzeichnen. Im Gegen-

satz zu den vorliegenden Prognosen bis zum Jahr 2030 des Statistischen Landesamtes 

Sachsen-Anhalt, des BBSR und von empirica, die alle starke Bevölkerungsverluste prog-

nostizieren, geht die eigene Prognose der Stadt Halle von einer Konsolidierung auf dem 

Niveau von 2013/14 aus (Bevölkerungsverluste werden nur in den äußeren Stadtteilen 

erwartet). 

Der Leerstand konnte im Zeitraum 2003-2014 mehr als halbiert werden. In den Groß-

wohnsiedlungen gelang dies durch erhebliche Rückbauten und in der inneren Stadt sank 

der Leerstand durch eine gestiegene Wohnungsnachfrage. Im Jahr 2014 befinden sich 

rund 50 Prozent des Leerstandes in den Großwohnsiedlungen und rund 40 Prozent in der 

inneren Stadt (der Rest verteilt sich im weiteren Stadtgebiet). Das noch nicht verabschie-

dete Integrierte Stadtentwicklungskonzept Halle (Saale) 2025 enthält ein Stadtumbaukon-

zept, eine Planung für die Teilräume der Stadt, ein Demografiekonzept sowie den Quer-

schnittsaspekt Integration/Migration.  

Herr Dr. Fliegner formulierte sieben Thesen zur Fortsetzung des Stadtumbaus. Die erste 

These "Stadtumbaukulisse wird nicht kleiner" bedeutet eine notwendige Überprüfung und 

kleinräumige Anpassung und Festlegung zusätzlicher Monitoringgebiete. Die zweite The-

se "Rückbauaufgabe in einigen zentrumsfernen Wohnquartieren bleibt bestehen, aber 

nicht kurzfristig" beeinhaltet die Frage bzw. Erwartung einer "zweiten Leerstandswelle", 
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den notwendigen Teilrückbau und die Zunahme aufwändiger Umbauten ("vertikaler Stad-

tumbau", Fahrstuhlanbau, altersgerecht, Grundstücksänderung), die Einbeziehung priva-

ter Eigentümer/Fonds (mit Rückkauf?) und die planerische Vorsorge in Stadtumbaukon-

zepten (Definition Siedlungskerne, aber keine Rückbaugebiete, kein Mengengerüst). Sei-

ne dritte These "Lösung der neuen sozialen Wohnungsfrage auch in der Stadtumbauku-

lisse" umfasst die Herausforderungen, neben Flüchtlingen auch die vielen Niedrigein-

kommensbezieher mit angemessenem Wohnraum zu versorgen (Verdrängung aus der 

Innenstadt, soziale Segregation), die Verknüpfung von Stadtumbau, Sozialer Stadt und 

Wohnungsbauförderung (was kann Stadtumbau leisten?), die Erfordernis integrierter 

Konzepte (wohnungspolitisches Konzept), die flächige Verteilung der Asylberechtigten in 

eher kleinen Gruppen (gelingende Integration), die dazu notwendige prioritäre Sanie-

rungsförderung/Vermarktung geeigneter Leerstandswohnungen (sehr eingeschränkte Be-

deutung Neubau von Sozialwohnungen) und das bestehende Neubauerfordernis im mitt-

leren/oberen Mietsegment (Baupreise).  

Die vierte These "anhaltend großer Förderbedarf klassischer Aufwertungsmaßnahmen" 

zielt auf notwendige Maßnahmen für Wege, Vernetzung, Brücken, öffentliche Plätze, 

Grünbereiche/Parks ab, meint aber auch die sehr wichtige Identitätsstiftung durch stadt-

bedeutsame Einzelgebäude/Rote Liste-Denkmale (Brauereien, Saline, ehemalige Indust-

riegebäude, Scheiben-Hochhäuser Neustadt). Dazu gehört auch die Verbesserung der 

fördertechnischen Handhabung kleiner Maßnahmen. Die fünfte These "Fortführung Auf-

wertung innerstädtischer Altbaubestände" umfasst die Stärkung der Ansätze für Privatei-

gentümer (Sanierung, Sicherung und Erwerb, Eigentümerstandortgemeinschaften), die 

Eigentümermoderation, die Fokussierung des Sicherungsprogramms auf schwierige La-

gen (Hauptverkehrsstraßen, Stadteingänge), stadtbedeutsame Einzelobjekte und soziale 

Infrastruktur, die Förderung von Zwischennutzungen ("Innenstadtbespielung") und kreati-

ver Stadtentwicklungsprojekte aus Stadtumbaumitteln als Katalysatoren.  

In der sechsten These "Stadtumbau und Klimaschutz" werden hierzu geeignete Maßnah-

men benannt wie Aufwertung der Straßenräume (Klimaanpassung), Aufwertung der Woh-

numfelder/Höfe (Aufenthaltsqualität und Mikroklima), Verknüpfung mit energetischen 

Quartierskonzepten, energetische Hüllensanierungen sowie die Verbindung mit dem Pro-

gramm EFRE. In seiner abschließenden siebten These "dramatische Verschärfung För-

derbedarf soziale Infrastruktur (Schulen, Kitas, Nachbarschaftszentren)" wies Herr Dr. 

Fliegner auf die Notwendigkeiten hin, den Sanierungsstau abzubauen, das Zusammen-

wirken verschiedener Fördertöpfe zu forcieren (Stark III, Soziale Stadt, neues Bundespro-

gramm), die kurzfristig entstehenden neuen Bedarfe an bisherigen Rückbaustandorten 

sowie die Integrationsaufgaben durch Zusammenführung von Einrichtungen lösen (Schu-

len zu Zentren der Integration umbauen: offene Quartiersschulen). 
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Der Bürgermeister der Stadt Hohenmölsen, Herr Andy Haugk, berichtete anschließend 

vom Paradigmenwechsel im Stadtumbau in seiner Stadt. Herr Haugk stellte die erzielten 

Entwicklungen seit Beginn des Programms in Hohenmölsen dar (Sanierung von Schulen 

und Sporthallen, Freizeiteinrichtungen am Mondsee, Fernwärme, Umsiedlungen).  

Die Bestände der kommunalen Wohnungsgesellschaft WOBAU liegen vorwiegend in der 

Siedlung "Nord". Trotz einer stark rückläufigen Bevölkerung und einer entsprechend sin-

kenden Wohnungsnachfrage schaffte es die Wohnungsgesellschaft, ihre Vermietungs-

quote auf 85 Prozent im Jahr 2015 zu steigern. Mit Fördermitteln aus dem Programm 

Stadtumbau konnten bis 2015 insgesamt 162 Wohnungen rückgebaut werden. Für den 

Zeitraum 2016 bis 2027 ist der Rückbau von weiteren 219 Wohnungen vorgesehen (kal-

kulierte Kosten liegen bei rund 5 Mio. Euro). Bei den bislang vollzogenen Rückbauten 

handelt es sich auch um Teilrückbauten. Hierzu wurden i. d. R. die beiden oberen Ge-

schosse rückgebaut und es entstanden z. T. auf den tiefergelegten Dachflächen auch 

Dachterrassen. Um die Baukosten gering zu halten, erfolgt eine Erschließung der Woh-

nungen über höher gelegte Rampen ("Fahrtstuhl quer").  

Im nachfolgenden Praxisbeispiel stellte Frau Katharina Siebert (Untere Denkmalschutz-

behörde Landkreis Börde) den Stadtumbau und die Stadtentwicklung in Oschersleben im 

Kontext der Denkmalpflege vor. Der Denkmalbestand in Oschersleben setzt sich zusam-

men aus Baudenkmalen (56 Gebäude) und Denkmalbereichen (14 Bereiche mit 145 Ge-

bäuden). Die somit insgesamt 201 unter Denkmalschutz stehenden Gebäude machen 3,4 

Prozent des gesamten Gebäudebestandes der Stadt aus (7.000 Gebäude). Der Erhalt 

dieser im Vergleich zu anderen Städten wenigen denkmalgeschützten Gebäude ist daher 

besonders wichtig (Identifikationsobjekte). Ein Großteil dieser Gebäude liegt im Altstadt-

kern. 

Von den 201 Gebäuden wurden 175 nach 1800 erbaut. Ein Großteil der Gebäude erstand 

in Zusammenhang mit dem Ausbau wichtiger Bahnlinien, die sich in Oschersleben kreuz-

ten (1843: Magdeburg-Oschersleben-Halberstadt, 1852: Oschersleben-Wolfenbüttel-

Braunschweig). Beispielhaft stellte Frau Siebert den Bahnhof und das Bahnbetriebswerk 

vor. Diese nicht sanierten und ungenutzten denkmalgeschützten Gebäude eignen sich 

nach ihrer Einschätzung sehr gut als Identifikationsobjekte. Es wurden schon sehr viele 

Maßnahmen versucht und Ideen gesammelt ("Mission Bahnhof"), aber bisher scheiterte 

eine Sanierung und Neunutzung. In vielen weiteren Fällen konnte mit eingesetzten För-

dermitteln eine weitere Verschlechterung verhindert (Burg Oschersleben: "letzte Rettung" 

Sicherungsmaßnahmen) oder eine Sanierung (Fabrikantenvilla, Wohnhaus Ritterstraße, 

Wohnhaus Gartenstraße) umgesetzt werden. Noch stehen aber 13 Baudenkmale im Sa-

nierungsgebiet leer und stellen eine Herausforderung für die Stadt dar (z. B. Brauerei, 

Wohnhaus Bruchstraße, Wohnhaus Kornstraße). 
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Herr Joachim Stappenbeck (Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr Sachsen-

Anhalt) umriss daran anschließend die Einschätzung des Landesministeriums zum Stadt-

umbau in Sachsen-Anhalt. Klar sei, dass der Stadtumbau weitergehen müsse. Die Bilanz 

im Rahmen der Evaluierung sei abgeschlossen und für den Januar 2016 sei ein Ausblick 

angekündigt. Für Sachsen-Anhalt sei wesentlich, dass die Überschneidung der Förderku-

lissen weiterhin möglich sein soll und die bisherigen Programmschwerpunkte weiter be-

stehen bleiben. Für Sachsen-Anhalt stehen der Leerstand und notwendige Abrisse weiter 

im Fokus. Die Gebietskulisse mit den bisherigen 42 Städten soll im Prinzip erhalten wer-

den.  

Hinsichtlich der aktuellen Entwicklungen zu den stark gestiegenen Flüchtlingszahlen und 

den damit einhergehenden Verunsicherungen in den Kommunen und bei der Wohnungs-

wirtschaft in Bezug auf die Rückbauplanungen führte Herr Stappenbeck aus, dass in Teil-

bereichen eine Rückstellung und Vermietung entsprechender Wohnflächen an die Land-

kreise und Städte sinnvoll sein können (wenn die entsprechenden Gebäude bzw. Wohn-

flächen einfach wiedernutzbar sind). In der Regel sei eine Reaktivierung bereits bewilligter 

Abrissflächen aber sehr teuer. Zu den auch steigenden Bedarfen an entsprechender Inf-

rastruktur äußerte Herr Stappenbeck, dass diese nicht überall knapp sei. Grundsätzlich 

sei das Postulat des Ministeriums daher, dass die Ziele des Stadtumbaus weiterverfolgt 

werden müssten.  

Die vorgetragenen Forderungen nach einem "Zins-Moratorium" wären haushaltstechnisch 

gar nicht möglich. Mit dem Bund sei jedoch eine "Verfügbarkeitsverlängerung" abge-

stimmt, so dass Fördermittel geschoben werden könnten (ggf. bis zu fünf Jahre). Das be-

deute, dass bewilligte Abrissmittel für Aufwertungsmaßnahmen genutzt werden könnten 

(ohne kommunale Eigenmittel), wenn dies temporär als sinnvoll bewertet wird. Es würde 

aber auch hier das Rentierlichkeits-/Unrentierlichkeitsprinzip gelten, da ja auch Mietein-

nahmen generiert würden. 

Ergänzend zu den Ausführungen von Herrn Stappenbeck stellte Herr Dr. Reinhard 

Aehnelt (IfS Berlin/Begleitforschung Stadtumbau) die Einschätzung der Begleitforschung 

zum Stadtumbau in Sachsen-Anhalt vor. Die im Zeitraum 2002 bis 2013 eingesetzten 

Fördermittel aus dem Programm Stadtumbau Ost wurden annähernd gleichmäßig für die 

beiden Programmschwerpunkte bewilligt (Rückbau: 51 Prozent; Aufwertung: 49 Prozent), 

wobei hier Unterschiede zwischen den Städten bestehen, da der Fokus in den beiden 

Großstädten stärker auf dem Rückbau (Rückbau: 59 Prozent; Aufwertung: 41 Prozent) 

und in den Kleinstädten stärker auf den Aufwertungsmaßnahmen lag (Rückbau: 39 Pro-

zent; Aufwertung: 61 Prozent). In den Mittelstädten war es hingegen im Durchschnitt aus-

geglichen (Rückbau: 50 Prozent; Aufwertung: 50 Prozent). Gemessen an den Leer-

standsquoten zum Ausgangzeitpunkt des Programms 2001/02 wird deutlich, dass die 
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Schwerpunkte aber vor allem in Anbetracht der bestehenden Problemlagen gewählt wur-

den, da die Städte mit einer sehr hohen Leerstandsquote von 18 Prozent und mehr stär-

ker Rückbaumittel (Rückbau: 58 Prozent; Aufwertung: 42 Prozent) und die Städte mit ei-

ner vergleichsweise geringen Leerstandsquote von 8 Prozent und weniger vorwiegend 

Mittel für die Aufwertung bewilligt bekommen haben (Rückbau: 21 Prozent; Aufwertung: 

79 Prozent).  

Trotz der erheblichen Anstrengungen und eingesetzten Fördermittel sind im Durchschnitt 

der Städte die Leerstandsquoten fast stabil geblieben. Alleine in den beiden Großstädten 

ist die Entwicklung anders, da hier die starken Bevölkerungsverluste durch ein positives 

Wanderungssaldo gestoppt werden konnten. Im Durchschnitt der Klein- und Mittelstädte 

hat sich hingegen die Einwohnerentwicklung sogar deutlich schlechter als erwartet entwi-

ckelt, wodurch die neu entstandenen Leerstände die erreichten Erfolge überlagern. Die 

Analyse der Rückbautätigkeit zeigt aber auch, dass seit 2006 die Anzahl der Rückbauten 

absolut und die Anzahl der Städte mit Rückbaumaßnahmen nahezu kontinuierlich zurück-

gegangen sind. Im Jahr 2014 waren nur noch vier der 42 Städte an Rückbaumaßnahmen 

beteiligt. Diese Entwicklung zeigt sich auch für die Städte, die eine hohe bzw. sehr hohe 

Leerstandsquote in ihren Plattenbaubeständen von über 10 bzw. über 20 Prozent aufwei-

sen.  

Damit lassen sich nach Meinung von Herrn Dr. Aehnelt zwei wesentliche Probleme des 

Stadtumbaus in Sachsen-Anhalt feststellen. Zum einen ist der Rückbau aktuell notwendig 

und perspektivisch noch wichtiger, aber die Rückbautätigkeiten werden auf breiter Front 

zurückgefahren. Als mögliche Gründe für die ausbleibende Rückbautätigkeit kommen in 

Frage: politische Motive, wirtschaftliche Gründe, demografische "Delle", fehlende Motiva-

tion und die Leerstandsstruktur (Eigentumsverhältnisse, überwiegend disperser Leer-

stand). Als zweites Problem des Stadtumbaus machte er aus, dass das Wohnen in der 

Innenstadt zwar attraktiver wird, es aber einen Problemstau bei der Verringerung des Alt-

bauleerstandes durch Aufwertung gibt. Als mögliche Gründe für die unzureichende Auf-

wertungstätigkeit nannte er: zu hohe Kosten für die Sanierung, objektbezogene Gründe 

(Lage, Kubatur, Größe), fehlende Nachfrage, zu geringe Förderanreize und die Eigentü-

mer (zu alt, nicht interessiert, unentschlossen).  

Für die Weiterführung des Programms formulierte Herr Dr. Aehnelt vier Thesen. Zur ers-

ten These "Rückbauförderung bleibt unverzichtbar" gehört, dass zusätzliche Anreize er-

forderlich sind, in den neuen Ländern weiterhin auf eine kommunale Kofinanzierung ver-

zichtet wird und eine konsequente Steuerung erfolgen muss. Zur zweiten These "Aufwer-

tung der Innenstädte bleibt zentrale Aufgabe" gehört die Fortführung der Sicherung ohne 

kommunale Kofinanzierung, zusätzliche Aufwertungsmittel bei Rückbau, eine Förderung 

von Aufwertung bei Teilrückbau und ebenfalls eine konsequente Steuerung. Mit der drit-
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ten These "Förderung von Innenstadtstrategien" verbunden sind Bestandsaufnahmen und 

vorbereitende Untersuchungen, Vermarktungsaktivitäten, Managementleistungen und ei-

ne qualifizierte Steuerung. Die vierte und letzte These "Förderung von Rückbau auch im 

ruinösen Altbaubestand" beinhaltet die Bedingungen, dass Rückbau bei Ersatzneubau 

oder stadtverträglicher Nachnutzung möglich sein kann und im privaten Bestand ohne 

kommunale Kofinanzierung realisierbar sein muss, wenn eine konsequente Steuerung 

und genaue Prüfung stattfinden.  

In der anschließenden Diskussion wurde bestätigt, dass in vielen Städten - trotzt stagnie-

render oder wieder steigender Leerstände - die Rückbaubereitschaft bei den Unterneh-

men abnimmt. Dies ist zum einen durch die veränderten Rahmenbedingungen (Vermie-

tungsmöglichkeiten an Asylbewerber), aber auch durch Schwierigkeiten bei der Kofinan-

zierung der Rückbaumittel bedingt (Wegfall der Altschuldenhilfe etc.). Die veränderten 

Rahmenbedingungen erschweren die Einschätzungen für die Zukunft, dennoch bleiben 

Rückbau und Aufwertung (und Sicherung) zentrale Handlungsschwerpunkte im Stadtum-

bau. Beim Altbauleerstand in den Innenstädten gibt es einen Stau und der Stillstand bzw. 

die Reduktion beim Rückbau verhindert den Leerstandsabbau. Notwendig sind hier finan-

zielle Anreize für rückbauwillige Unternehmen (z. B. für Ersatzneubauten in der Innen-

stadt) und stärkere Anreize für Privateigentümer.  

Nach der Mittagspause, in der eine Busfahrt über die Rennstrecke der Motorsportbahn 

und durch die Stadt Oschersleben durchgeführt wurde, eröffnete Herr Jost Riecke (Ver-

bandsdirektor, Verband der Wohnungswirtschaft Sachsen-Anhalt e. V.) den zweiten Teil 

des Workshops mit einen Beitrag zu Perspektiven der Wohnungswirtschaft in Bezug auf 

den Stadtumbau in Sachsen-Anhalt. Zunächst stellte Herr Riecke kurz einige wesentliche 

Entwicklungen seit 2000 für den Wohnungsbestand der VdW/VdWg-Mitgliedsunter-

nehmen vor. Ein Großteil der Wohnungen ist teil- oder vollmodernisiert und nur ein kleiner 

Teil der Wohnungen wird noch als unsaniert eingestuft (Wohnungsgesellschaften/VdW: 

11 Prozent unsaniert; Wohnungsgenossenschaften/VdWg: 2 Prozent unsaniert). Im Zeit-

raum 2000-2014 wurden rund 84.000 Wohnungen abgerissen sowie rund 45.000 Woh-

nungen veräußert. Für den Zeitraum 2015-2021 ist der Abriss von weiteren rund 11.000 

Wohnungen geplant. 

Die Leerstände konnten seit 2005 von knapp 71.000 leer stehenden Wohnungen auf 

knapp 40.000 leer stehende Wohnungen im Jahr 2014 reduziert werden. Herr Riecke be-

tonte, dass den rund 40.000 leer stehenden Wohnungen im Bestand der VdW/VdWg-

Mitgliedsunternehmen im Jahr 2014 doppelt so viele leer stehende Wohnungen im Besitz 

von Privateigentümern gegenüberstehen würden. Entsprechend vergleichsweise niedrig 

lag die Leerstandsquote der VdW/VdWg-Mitgliedsunternehmen bei 12,2 Prozent im Jahr 

2014 (Wohnungsgesellschaften/VdW: 14,9 Prozent; Wohnungsgenossenschaften/VdWg: 
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9,1 Prozent). Dementsprechend konnten auch die Mietausfälle durch Leerstände der 

VdW/VdWg-Mitgliedsunternehmen im Zeitraum 2005-2014 von 165 Mio. Euro im Jahr 

2005 auf 107 Mio. Euro im Jahr 2014 reduziert werden. Gleiches gilt für die Betriebskos-

ten, die wegen Leerstand nicht auf die Mieter umgelegt werden konnten (2005: 43 Mio. 

Euro; 2014: 30 Mio. Euro).  

Herr Riecke fasste zu den Auswirkungen des demografischen Wandels für Wohnungsun-

ternehmen zusammen, dass es auch zukünftig weniger Einwohner geben wird (Leerstand 

wird wieder drastisch steigen), die Menschen werden älter (Wohnraumanpassung nötig), 

teils ärmer (Versorgung unterer und mittlerer Einkommensschichten sichern) und bunter 

(Flüchtlinge, Asylbewerber, Zuwanderer) sein. Damit einhergehen veränderte Wohnwün-

sche (Versingelung, technische Anforderungen u. a.). Mit dem Abriss von über 80.000 

Wohnungen haben die Wohnungsunternehmen einen deutlich sichtbaren Beitrag zur Be-

kämpfung der negativen Auswirkungen des demografischen Wandels seit 2000 geleistet. 

Dies gilt es nach seiner Auffassung fortzusetzen.  

Auf die zukünftigen Entwicklungen werden nach Darstellung von Herrn Riecke weitere 

äußere Einflüsse wirken: Standortentscheidungen zu Arbeitsplätzen, Schulen, Hochschu-

len etc., regionale Bevölkerungsentwicklung/Wanderungsbewegungen Stadt/Umland 

(Stärken stärken), verfügbares Einkommen/Altersarmut, Angemessenheit der Kosten der 

Unterkunft, Kostenentwicklungen für Trink-, Abwasser, Energie etc. (Solidarpreis?), Rah-

menbedingungen (Städte-/Wohnungsbauförderung, Stadtumbau, Altschuldenentlastung 

u. a.). Hier bietet die Wohnungswirtschaft nach seiner Auffassung ein qualitativ gutes 

Wohnungsangebot.  

Herr Riecke wies ergänzend darauf hin, dass die Unternehmen mit den höchsten Leer-

standsquoten i. d. R. auch betriebswirtschaftlich am meisten betroffen seien. Daher sei 

eine zusätzliche Koppelung der Rückbau- mit Aufwertungsmitteln schwierig, da es nicht 

finanzierbar und nach seiner Ansicht auch nicht sinnvoll sei.  

Die Position und Einschätzung der Privateigentümer wurde von Herrn Dr. Holger 

Neumann (Haus & Grund Landesverband Sachsen-Anhalt) vertreten. In seinem Beitrag 

zu "Notwendigen Förderinstrumenten für den Altbaubestand und verwahrloste Immobi-

lien" führte er - bezugnehmend auf die Daten des Monitorings der Begleitforschung zum 

Stadtumbau - aus, dass sich der Leerstand in Sachsen-Anhalt vor allem im Altbau kon-

zentriert. Im Mittel der hierzu untersuchten 29 Städte befindet sich im Berichtsjahr 2013 

der Leerstand vorwiegend im Altbau (51,5 Prozent), gefolgt vom Leerstand im Plattenbau 

(29,4 Prozent) und in den übrigen Nachkriegsgebäuden (15,4 Prozent). Nur ein sehr klei-

ner Anteil des Leerstandes liegt im Neubau (3,6 Prozent). Die Leerstandsquoten sind im 

Altbaubestand deutlich höher als im Plattenbaubestand. Am Beispiel der Stadt Magde-
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burg erläuterte Herr Dr. Neumann, dass der Leerstand teuer wird ("Schrottimmobilien"). 

Rund 380 Altbauten (teilweise Denkmäler) sind in Magdeburg problembehaftet. Hier müs-

se der Programmteil Sicherung/Sanierung attraktiver und besser handhabbar werden. 

Ansonsten drohen Notabrisse und die Kosten fallen bei den Kommunen an. Auf die Stadt 

kommen nach seiner Einschätzung städtebauliche Probleme und Kosten in Höhe von ca. 

38 bis 76 Mio. Euro zu. 

Notwendig ist nach Auffassung seines Verbandes Haus & Grund, bei den Kommunen ein 

Problembewusstsein herzustellen und die Förderprioritäten von Bund und Land zu über-

denken. Das Programm Sicherung für Altbauten muss attraktiver und schneller handhab-

bar gemacht werden, es muss auch Abriss zulassen und eine höhere Abrissförderung für 

Altbau im Bestand ermöglichen. Darüber hinaus müssen die Kommunikationsansätze mit 

Eigentümern verstärkt und weiterentwickelt sowie die Zusammenarbeit mit Haus & Grund 

(z. B. KIQ-Projekt) in eine dauerhafte Förderkulisse mit städtebaulichen Zielen weiterent-

wickelt werden (Beispiel Magdeburg: Fortsetzung des KIQ-Projektes zur Rettung von leer 

stehenden Altbauten).  

Zu den städtebaulichen Herausforderungen führte Herr Dr. Neumann aus, dass der sozia-

le Wohnungsbau nicht als Neubau auf der grünen Wiese erfolgen solle. Neubau solle nur 

als Lückenbebauung förderfähig sei. Die bisher getrennten Programme Stadtumbau Ost 

und West sollten nach wie vor methodisch unterschiedlich behandelt werden, weil es im 

Leerstand des Altbaubestandes gravierende Unterschiede gibt.  

In der anschließenden Diskussion wurde darauf hingewiesen, dass die Privatbesitzer 

auch viele Fördermittel aus anderen Städtebauförderprogrammen erhalten hätten. Hin-

sichtlich der geforderten Abrisse von kritischen Altbauobjekten (Schrottimmobilien) wurde 

eingewandt, dass sich viele außerhalb der Gebietskulisse befänden (eine Veränderung 

der Gebietskulisse liegt jedoch in der Hand der Kommunen). Hinsichtlich der Abrisskosten 

wurde gefordert, dass die maximal möglichen Kosten pro Quadratmeter flexibler gehand-

habt werden sollten, da in der Realität Pauschalwerte nicht immer umsetzbar seien (höhe-

re Abrisskosten z. B. bei Plattenbauten in "Hallescher Monolithbauweise", niedrigere Ab-

risskosten bei größeren Mengen).  

Zu den Perspektiven des Stadtumbau Ost aus Bundessicht stellte Herr Volker Gerhard 

(Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, Referat SW I 5 

Stadtumbau Ost und West) dar, dass es laut Koalitionsbeschluss eine Zusammenführung 

der beiden Programme Stadtumbau Ost und Stadtumbau West geben soll. Bewährte In-

strumente sollten dabei jedoch erhalten bleiben. Die Evaluierung habe schon gezeigt, 

dass die Problemlagen in Ost und West sehr unterschiedlich seien. Die Handlungsfelder 

seien: Innenstadtwohnen, Brachen, Klimaschutz/Klimaanpassung und die Anpassung von 
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Wohnquartieren und -siedlungen. Gravierende Veränderungen seien nicht absehbar. Zum 

Bereich Klimaschutz und Klimaanpassung im Stadtumbau laufe eine Evaluierungsergän-

zungsstudie.  

Im Haushalt 2016 seien von den 650 Mio. Euro Städtebauförderung jeweils 105 Mio. Euro 

für die Programme Stadtumbau Ost und West vorgesehen. Für den Haushalt 2017 seien 

durch die Evaluierungsergebnisse keine wesentlichen Abweichungen absehbar. Nach der 

Evaluierung werde es aber eine Neufassung des Programms geben. Ein zielgenauerer 

Einsatz der Fördermittel sei vorgesehen ("inhaltliche Aufwertung").  

Zu den aktuellen Entwicklungen in Bezug auf die stark gestiegenen Flüchtlingszahlen ver-

sicherte Herr Gerhard, dass veränderte Rahmenbedingungen bei der Evaluierung ent-

sprechend berücksichtigt würden. Die Bundesländer zeigen einen unterschiedlichen Um-

gang mit der veränderten Situation, denn Brandenburg und Thüringen hätten einen "Ab-

rissstop" erlassen, wohingegen Sachsen dies ablehnen würde.   

Zu den Perspektiven des Landes Sachsen-Anhalt im Vergleich zu den anderen ostdeut-

schen Bundesländern fasste Frau Dr. Heike Liebmann (Bundestransferstelle Stadtumbau 

Ost) zu Beginn ihrer Ausführungen zusammen, dass das Land zum Programmstart im 

Jahr 2002 mit einer Leerstandsquote von 17,6 Prozent die höchste Leerstandsbetroffen-

heit aufwies (vor Sachsen mit 16,9 Prozent). Sachsen-Anhalt könne für den Zeitraum 

2003-2014 auch die stärkste Rückbautätigkeit verbuchen. Gemäß der Zensusdaten von 

Mai 2011 zeige das Land Sachsen-Anhalt aber immer noch die höchste Leerstandsbetrof-

fenheit der ostdeutschen Bundesländer (Zensus-Leerstandsquote 9,4 Prozent).  

Die Prognose der Einwohnerentwicklung in den ostdeutschen Ländern für den Zeitraum 

2013-2050 zeige einen weiteren erheblichen Rückgang der Einwohnerzahlen in Sachsen-

Anhalt um -28 Prozent (ostdeutsche Bundesländer insgesamt -20 Prozent; Quelle: 13. 

Koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung, Variante 2 stärkere Zuwanderung). Ent-

sprechende Schätzungen des Leerstands in den ostdeutschen Ländern (ohne Berlin) 

prognostizieren für den Zeitraum 2011-2024 bei ausbleibendem weiteren Rückbau von 

Wohnungen bereits eine Verdopplung des Leerstands (alleine durch die Veränderung der 

Zahl der Haushalte und der Wohnungen). Startend von einem Ausgangsleerstand im Jahr 

2011 von rund 580.000 leer stehenden Wohnungen (Zensus), läge der Leerstand im Jahr 

2025 bei rund 1.220.000 Wohnungen und im Jahr 2030 bei 1.480.000 Wohnungen.  

Der Vergleich der Bundesländer untereinander verdeutlicht, dass das Land Sachsen-

Anhalt über den ältesten Wohnungsbestand Deutschlands verfügt und dementsprechend 

vor besonderen Herausforderungen steht. Gemäß Zensus 2011 entstanden rund 54 Pro-

zent der Wohnungen in Sachsen-Anhalt vor 1950 (in Bayern sind es beispielsweise nur 
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knapp 19 Prozent). Der Leerstand aller ostdeutschen Länder befindet sich zu 51 Prozent 

im Altbau und zu 50 Prozent in der Hand von Privateigentümern und Wohneigentümer-

gemeinschaften (Zensus 2011).  

Für Frau Dr. Liebmann zeigen sich drei unterschiedliche Entwicklungsdynamiken in der 

Stadtentwicklung der ostdeutschen Länder. Es gibt zum einen viele Klein- und kleinere 

Mittelstädte, die aktuell und künftig sehr stark schrumpfen. Des Weiteren gibt es Klein- 

und Mittelstädte, die aktuell und künftig schrumpfen. Und es gibt wenige Großstädte, die 

nur schwach schrumpfen bzw. wachsen. Ihr Fazit lautet daher: Die Fortführung des Stad-

tumbaus ist unabdingbar. Der Rückbau von Wohnungen ist weiterhin erforderlich und die 

Förderung des Rückbaus muss fortgesetzt werden. Auch künftig stellt der Umgang mit in-

nerstädtischem Leerstand die größte Herausforderung im Stadtumbau dar. Daher muss 

der Programmteil Sanierung, Sicherung und Erwerb von Altbauten fortgesetzt werden. 

Dabei werden die Aufgaben des Stadtumbaus vielfältiger und auch in Städten mit Wachs-

tumspotenzialen gibt es Stadtumbaubedarfe. Gleichzeitig setzt sich die Entleerung des 

ländlichen Raumes fort und es müssen dazu Strategien im Umgang entwickelt werden. 

Die Zuwanderung von Flüchtlingen sollte als Chance betrachtet werden.  

In letzten Beitrag der umfangreichen Veranstaltung stellte Frau Dörthe Matheus (Ge-

schäftsstelle c/o Ernst Basler + Partner) die Anforderungen an ein künftiges Stadtumbau-

programm dar, basierend auf einer Positionierung im Ergebnis der Veranstaltung des 

Städtekranzes Berlin-Brandenburg vom 22.09.2015.  

Das Papier beinhaltet neben einer Reihe von Forderungen nach Beibehaltung der aktuel-

len Förderstrategie weitergehende Anregungen: Die Zuwanderung von Flüchtlingen sollte 

als Herausforderung und Chance für den Stadtumbau erkannt werden, gefragt seien fle-

xible Lösungen. Die künftige Programmausrichtung müsse sozialräumlichen Herausforde-

rungen begegnen, man müsse Klimaziele und Stadtumbau koppeln, der energetische 

Umbau brauche wohnungswirtschaftlich und sozial verträgliche Impulse. Die Stadtum-

bauförderung müsse eine größtmögliche Entlastung der Städte vom kommunalen Mitleis-

tungsanteil (KMA) anstreben. 

Die Ergebnisse und die Positionierung sollen in den laufenden Evaluierungsprozess auf 

Bundesebene eingebracht werden. Herr Dr. Reinhard Aehnelt (IfS Berlin/Begleitfor-

schung Stadtumbau) signalisierte Interesse für eine Abstimmung und Unterstützung im 

Rahmen der Positionierungen der ostdeutschen Länder für die Programmevaluierung. 

Dies solle in der AG Begleitforschung des Landes Sachsen-Anhalt im Anschluss an die 

Veranstaltung besprochen werden. Er fasste die wesentlichen Ergebnisse des sehr infor-

mativen Workshops zusammen und dankte allen Teilnehmern sowie der gastgebenden 

Stadt Oschersleben.   
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3. Situation und Entwicklung in den Stadtumbaustädten 

Die Analyse des Stadtumbaus im Land Sachsen-Anhalt erfolgt in diesem Kapitel zunächst 

auf der Ebene der Gesamtstädte. Aufgezeigt werden: 

- die Einwohnerentwicklung (Kapitel 3.1), 

- die sozialen Merkmale der Städte (Kapitel 3.2), 

- die Strukturmerkmale und Entwicklung des Wohnungsbestandes (Kapitel 3.3), 

- die bewilligten Fördermittel für Rückbau und Aufwertung (Kapitel 3.4), 

- die Umsetzung im Programmbereich Rückbau (Kapitel 3.5), 

- die Umsetzung im Programmbereich Aufwertung (Kapitel 3.6) und 

- die Leerstandsstruktur und Leerstandsentwicklung (Kapitel 3.7). 

Auf diesen Erkenntnissen aufbauend erfolgt eine Typisierung der Stadtumbaustädte (Ka-

pitel 3.8). 

3.1 Einwohnerentwicklung 2000-2014 

In den 35 untersuchten Stadtumbaustädten hat sich die Einwohnerzahl im Zeitraum 2000 

bis 2014 mit einem Verlust von rund 156.000 Einwohnern so stark reduziert wie in keinem 

anderen der neuen Bundesländer. Der prozentuale Rückgang liegt bei 11,5 Prozent (Be-

rechnung mit den absoluten Werten der 35 Städte). Relativ haben die Klein- und Mittel-

städte besonders viele Einwohner verloren. Die anfänglich negative Entwicklung in den 

beiden Großstädten hat sich weiter entspannt. Die Einwohnerentwicklung ist in beiden 

Großstädten schon seit ein paar Jahren durch (leichte) Zuwächse geprägt. Magdeburg ist 

jedoch die einzige Stadt, deren Einwohnerentwicklung für den gesamten Zeitraum 2000-

2014 positiv ist (vgl. Abbildung 3.1).  

Einwohnerschwund nicht überall gleich 

Wenn man den Monitoringdaten die entsprechenden Quoten, die auf Angaben des Statis-

tischen Landesamtes beruhen, gegenüber stellt, wird zwar eine ähnliche Tendenz sicht-

bar, aber die Entwicklung erscheint dort im Großen und Ganzen ungünstiger. Bei den Da-

ten des Statistischen Landesamtes sind die Eingemeindungen berücksichtigt (einheitlicher 

Gebietsstand: 31.12.2014). Wenn also für 24 der 35 Städte eine schlechtere Entwicklung 
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erscheint, lässt dies den Schluss zu, dass sich die im Monitoring betrachteten Kernstädte 

positiver entwickeln.  

Abbildung 3.1 

 

 

Vergleicht man die Entwicklungen der Kernstädte (2005 = 100%), so werden unterschied-

liche Entwicklungspfade sichtbar (vgl. Abbildung 3.2 und Abbildung 3.3): Neben den bei-

den Großstädten ist die Einwohnerentwicklung in den betrachteten zehn Jahren in Hal-

berstadt, Haldensleben, Naumburg und Wernigerode positiver verlaufen. Auch in weiteren 

sieben Städten ist die Abwärtsentwicklung nicht so stark. Eine starke Abnahme hingegen 

mussten Bitterfeld-Wolfen, Genthin, Havelberg, Quedlinburg, Staßfurt, Thale und Zeitz 

hinnehmen. Bei der Hälfte der betrachteten Städte ist allerdings in den letzten Jahren eine 

verlangsamte Bevölkerungsabnahme, Stagnation oder sogar eine leichte Zunahme er-

kennbar. 
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Abbildung 3.2 
  

  Einwohnerentwicklung in den Städten 2000-2014 (Teil 1) 

     

     

     

     

     

     

   Quelle: Monitoringdaten der Städte in den verschiedenen Berichtsjahren 2005-2014, Angaben in den SEK 2001/02 
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Abbildung 3.3 
  

  Einwohnerentwicklung in den Städten 2000-2014 (Teil 2) 

     

     

     

     

     

   
   Quelle: Monitoringdaten der Städte in den verschiedenen Berichtsjahren 2005-2014, Angaben in den SEK 2001/02  
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